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Kombinationsstudiengang Master of Education für das Lehramt  
Gymnasium/Gesamtschule 

Abschlussbezeichnung Master of Education 

Studienform Präsenz ☒ Fernstudium ☐ 

Vollzeit ☒ Intensiv ☐ 

Teilzeit ☐ Joint Degree ☐ 

Dual ☐ Kooperation § 19 MRVO ☐ 

Berufs- bzw. ausbil-
dungsbegleitend 

☐ Kooperation § 20 MRVO ☐ 

Studiendauer (in Semestern) 4 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 120 

Bei Masterprogrammen: konsekutiv ☒ weiterbildend  ☐ 

Aufnahme des Studienbetriebs am 
(Datum) 

Wintersemester 2005/06 

Aufnahmekapazität 
(Maximale Anzahl der Studienplätze) 

520 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Studien-
anfängerinnen und Studienanfänger 

511 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Absolven-
tinnen und Absolventen 

456 Pro Semester ☐ 
 

Pro Jahr ☒ 

* Bezugszeitraum: 2013–2019  

Akkreditierungsbericht vom  13.12.2021 
 

  

Hochschule Ruhr-Universität Bochum 

Ggf. Standort  
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Teilstudiengang 01 Geschichte 

Zugeordneter Kombinationsstudiengang Master of Education für das Lehramt  
Gymnasium/Gesamtschule 

Abschlussbezeichnung Master of Education 

Studienform Präsenz ☒ Fernstudium ☐ 

Vollzeit ☒ Intensiv ☐ 

Teilzeit ☐ Joint Degree ☐ 

Dual ☐ Kooperation § 19 MRVO ☐ 

Berufs- bzw. ausbil-
dungsbegleitend 

☐ Kooperation § 20 MRVO ☐ 

Studiendauer (in Semestern) 4 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 31 

Bei Masterprogrammen: konsekutiv ☒ weiterbildend  ☐ 

Aufnahme des Studienbetriebs am 
(Datum) 

2007 

Aufnahmekapazität 
(Maximale Anzahl der Studienplätze) 

75/150 Pro Semester ☒ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Studien-
anfängerinnen und Studienanfänger 

63 Pro Semester ☒ Pro Jahr ☐ 

Durchschnittliche Anzahl* der Absolven-
tinnen und Absolventen 

123 Pro Semester ☐ 
 

Pro Jahr ☒ 

* Bezugszeitraum: WS 2017/28–WS 2019/20 (Studienanfänger*innen) 
Studienjahre 16/17 und 17/18 (Absolvent*innen) 
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Teilstudiengang 02 Pädagogik 

Zugeordneter Kombinationsstudiengang Master of Education für das Lehramt  
Gymnasium/Gesamtschule 

Abschlussbezeichnung Master of Education 

Studienform Präsenz ☒ Fernstudium ☐ 

Vollzeit ☒ Intensiv ☐ 

Teilzeit ☐ Joint Degree ☐ 

Dual ☐ Kooperation § 19 MRVO ☐ 

Berufs- bzw. ausbil-
dungsbegleitend 

☐ Kooperation § 20 MRVO ☐ 

Studiendauer (in Semestern) 4 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 31 

Bei Masterprogrammen: konsekutiv ☒ weiterbildend  ☐ 

Aufnahme des Studienbetriebs am 
(Datum) 

2005 

Aufnahmekapazität 
(Maximale Anzahl der Studienplätze) 

24/48 Pro Semester ☒ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Studien-
anfängerinnen und Studienanfänger 

15 Pro Semester ☒ Pro Jahr ☐ 

Durchschnittliche Anzahl* der Absolven-
tinnen und Absolventen 

22 Pro Semester ☐ 
 

Pro Jahr ☐ 

* Bezugszeitraum: 2013–2019  
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Teilstudiengang 03 Sozialwissenschaften 

Zugeordneter Kombinationsstudiengang Master of Education für das Lehramt  
Gymnasium/Gesamtschule 

Abschlussbezeichnung Master of Education 

Studienform Präsenz ☒ Fernstudium ☐ 

Vollzeit ☒ Intensiv ☐ 

Teilzeit ☐ Joint Degree ☐ 

Dual ☐ Kooperation § 19 MRVO ☐ 

Berufs- bzw. ausbil-
dungsbegleitend 

☐ Kooperation § 20 MRVO ☐ 

Studiendauer (in Semestern) 4 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 31 

Bei Masterprogrammen: konsekutiv ☒ weiterbildend  ☐ 

Aufnahme des Studienbetriebs am 
(Datum) 

2007 

Aufnahmekapazität 
(Maximale Anzahl der Studienplätze) 

25 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Studien-
anfängerinnen und Studienanfänger 

27 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Absolven-
tinnen und Absolventen 

28 Pro Semester ☐ 
 

Pro Jahr ☒ 

* Bezugszeitraum: 2013–2019  
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Ergebnisse auf einen Blick 

Teilstudiengang 01 „Geschichte“ 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbericht (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien ge-
mäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Gesonderte Zustimmung bei reglementierten Studiengängen gemäß § 24 Abs 3 Satz 1 und § 25 Abs. 1 
Satz 5 MRVO 

Die gemäß § 11 LABG NRW und § 25 Abs. 1 Satz 3 und 4 MRVO einzubeziehende Gutachterin stimmt der 
Aufnahme des Teilstudiengangs in die Akkreditierung des Kombinationsstudiengangs für das Lehramt an Gymna-
sien und Gesamtschulen (M.Ed.) der Ruhr-Universität Bochum zu.  
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Teilstudiengang 02 „Pädagogik“ 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbericht (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien ge-
mäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☐ erfüllt 

☒ nicht erfüllt 

Das Gutachtergremium schlägt dem Akkreditierungsrat folgende Auflage vor: 

Für den Teilstudiengang „Pädagogik“ muss die Verortung des nach den Vorgaben des LABG NRW obligatori-
schen Anteils von 5 CP im Bereich Inklusion im Modulhandbuch transparent ausgewiesen werden. 

 

Gesonderte Zustimmung bei reglementierten Studiengängen gemäß § 24 Abs 3 Satz 1 und § 25 Abs. 1 
Satz 5 MRVO 

Die gemäß § 11 LABG NRW und § 25 Abs. 1 Satz 3 und 4 MRVO einzubeziehende Gutachterin stimmt der 
Aufnahme des Teilstudiengangs in die Akkreditierung des Kombinationsstudiengangs für das Lehramt an Gymna-
sien und Gesamtschulen (M.Ed.) der Ruhr-Universität Bochum unter der Bedingung der Erteilung der Auflage zu.  
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Teilstudiengang 03 „Sozialwissenschaften“ 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbericht (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien ge-
mäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Gesonderte Zustimmung bei reglementierten Studiengängen gemäß § 24 Abs 3 Satz 1 und § 25 Abs. 1 
Satz 5 MRVO 

Die gemäß § 11 LABG NRW und § 25 Abs. 1 Satz 3 und 4 MRVO einzubeziehende Gutachterin stimmt der 
Aufnahme des Teilstudiengangs in die Akkreditierung des Kombinationsstudiengangs für das Lehramt an Gymna-
sien und Gesamtschulen (M.Ed.) der Ruhr-Universität Bochum zu.  
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Kurzprofil der Teilstudiengänge 

Teilstudiengang 01 „Geschichte“ 

Als grundsätzliches Ziel der Lehrerausbildung für das Lehramt Gymnasium/Gesamtschule gibt die Ruhr-Uni-
versität Bochum (RUB) an, fachwissenschaftliche, fachdidaktische, bildungswissenschaftliche und schulprak-
tische Anteile des Lehramtsstudiums in ein produktives, an den professionsbezogenen Anforderungen des 
Lehrerberufs ausgerichtetes Verhältnis zueinander zu setzen. 

Der Teilstudiengang Geschichte ist in das Gesamtkonzept der Lehrer*innenbildung in Bochum eingebettet, 
das eine stärker fachwissenschaftlich orientierte Ausbildung im Bachelorstudium und eine darauf aufbauende 
stärker professionsorientierte Ausbildung im Masterstudium vorsieht und für angehende Geschichtslehrer*in-
nen an Gesamtschulen und an Gymnasien konzipiert ist. Das Studium soll die Studierenden dazu befähigen, 
historische Vermittlungs-, Lern- und Bildungsprozesse – auch im Hinblick auf die Anforderungen inklusiven 
Unterrichts – zu initiieren und zu gestalten. In der Fachwissenschaft liegen die Schwerpunkte dabei laut Hoch-
schule auf einer fachlichen Vertiefung auf inhaltlicher und methodischer Ebene, wodurch die angehenden 
Lehrkräfte in die Lage versetzt werden sollen, historische Fragestellungen zu entwickeln, vergangenes Han-
deln und historische Prozesse zu rekonstruieren und damit eigene Erkenntnisse über die Vergangenheit zu 
gewinnen. In allen drei Großepochen sollen Einblicke in aktuelle historische Forschung ermöglicht und deren 
Potential für schulisches historisches Lernen untersucht werden. 

In der Fachdidaktik liegen die Schwerpunkte laut Hochschule auf einer soliden Kenntnis geschichtsdidaktischer 
Theorie, Basiskonzepten historischen Lernens und Lehrplänen, welche immer in Verbindung mit Fachwissen-
schaft in Anwendung gebracht werden. Besonderes Gewicht erhält die Herstellung von Gegenwartsbezügen und 
die damit verbundene Frage der potentiell handlungsorientierenden Relevanz der Vergangenheit und damit ver-
bundener narrativer Kompetenz und Performanz für die Gegenwart und Zukunft von Schüler*innen.  

 

Teilstudiengang 02 „Pädagogik“ 

Als grundsätzliches Ziel der Lehrerausbildung für das Lehramt Gymnasium/Gesamtschule gibt die Ruhr-Univer-
sität Bochum (RUB) an, fachwissenschaftliche, fachdidaktische, bildungswissenschaftliche und schulpraktische 
Anteile des Lehramtsstudiums in ein produktives, an den professionsbezogenen Anforderungen des Lehrerbe-
rufs ausgerichtetes Verhältnis zueinander zu setzen. 

Der Teilstudiengang Pädagogik ist in das Gesamtkonzept der Lehrer*innenbildung in Bochum eingebettet, das 
eine stärker fachwissenschaftlich orientierte Ausbildung im Bachelorstudium und eine darauf aufbauende stär-
ker professionsorientierte Ausbildung im Masterstudium vorsieht und für angehende Pädagogiklehrer*innen 
an Gesamtschulen und an Gymnasien konzipiert ist. Zielsetzung des Studiums ist die Anbahnung einer reflek-
tierten Berufskompetenz. Das Studienprogramm baut auf den fachwissenschaftlichen und -methodischen 
Grundlagen eines Studiums der Erziehungswissenschaft im polyvalenten 2-Fächer-Bachelorstudiengang auf. 
Im Master of Education-Studium sollen berufsbezogene Grundkompetenzen vermittelt und außer auf die Er-
weiterung fachwissenschaftlicher Kompetenzen soll v. a. darauf abgezielt werden, Kenntnisse, Reflexions-
kompetenzen und methodische Kompetenzen für die Beobachtung, Analyse und Gestaltung von Pädagogik-
unterricht zu vermitteln. Um diese Zielsetzung erreichen zu können, integriert das Pädagogik-Studium laut 
Hochschule einerseits die Vermittlung fachwissenschaftlichen, bildungswissenschaftlichen und fachdidakti-
schen Wissens sowie andererseits Strategien des forschenden und simulativen Lernens und strebt damit ins-
gesamt ein theorie-, forschungs- und anwendungsorientiertes Studium an. 
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Teilstudiengang 03 „Sozialwissenschaften“ 

Als grundsätzliches Ziel der Lehrerausbildung für das Lehramt Gymnasium/Gesamtschule gibt die Ruhr-Univer-
sität Bochum (RUB) an, fachwissenschaftliche, fachdidaktische, bildungswissenschaftliche und schulpraktische 
Anteile des Lehramtsstudiums in ein produktives, an den professionsbezogenen Anforderungen des Lehrerbe-
rufs ausgerichtetes Verhältnis zueinander zu setzen. 

Der Teilstudiengang Sozialwissenschaften ist in das Gesamtkonzept der Lehrer*innenbildung in Bochum ein-
gebettet, das eine stärker fachwissenschaftlich orientierte Ausbildung im Bachelorstudium und eine darauf 
aufbauende stärker professionsorientierte Ausbildung im Masterstudium vorsieht und für angehende Leh-
rer*innen an Gesamtschulen und an Gymnasien konzipiert ist. Der Teilstudiengang orientiert sich laut Hoch-
schule, am Kompetenzprofil „Sozialkunde/Politik/Wirtschaft“ der ländergemeinsamen inhaltlichen Anforderun-
gen und vermittelt fachspezifische und fachdidaktische Kompetenzen in den sozialwissenschaftlichen Teildis-
ziplinen Politikwissenschaft, Soziologie und Ökonomie. Das Lehrangebot wird von der Bochumer Fakultät für 
Sozialwissenschaft getragen, die die drei beteiligten Disziplinen nach eigener Darstellung schon im für das 
Masterstudium qualifizierenden Bachelor-Studiengangbot aufeinander bezieht. Das Profil des Teilstudien-
gangs soll sich daher laut Hochschule insbesondere durch Interdisziplinarität und Integration, die theorie- und 
forschungsorientierte Vermittlung methodischer Kompetenzen und eine Anwendungsorientierung mit For-
schungsbezug auszeichnen. 
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Zusammenfassende Qualitätsbewertung des Gutachtergremiums 

Teilstudiengang 01 „Geschichte“ 

Die Gutachter*innengruppe hat auf Basis des vorliegenden Selbstberichts und der virtuell geführten Gesprä-
che einen guten und insgesamt positiven Eindruck des begutachteten Teilstudiengangs gewonnen. Er ist 
nachvollziehbar konzipiert und weist ein klares Profil auf, das konsequent im Curriculum sichtbar wird.  

Im Rahmen des insgesamt positiven Gesamteindrucks können insbesondere das Engagement der Lehrenden 
sowie die große Zufriedenheit der Studierenden und Lehrenden mit dem sogenannten Y-Modell der Ruhr-
Universität festgestellt werden. Positiv sehen die Gutachter*innen in diesem Zusammenhang auch die Flexi-
bilität und Mobilität, die sich den Studierenden bietet, die sich im Verlauf ihres Studiums für einen Wechsel 
zum Master of Arts oder gar für einen Doppelabschluss (M.Ed./M.A.) entscheiden können. Die gute Verbin-
dung von Fachwissenschaft und Fachdidaktik zeigt sich besonders in den strukturell verankerten Kooperati-
onsseminaren. Das Praxissemester ist sinnvoll in den Gesamtstudienablauf eingebettet und ermöglicht den 
Studierenden wichtige Praxiserfahrungen. Jedoch zeigte sich, dass sich die Studierenden beim Übergang zum 
Praxissemester einer hohen Prüfungslast ausgesetzt sehen, da Prüfungsleistungen vorhergehender Semes-
ter in den Beginn des Praxissemesters fallen können. Wünschenswert wäre eine Flexibilisierung des Prü-
fungssystems, die in einigen Fächern bereits gelebt wird, um die Studierenden an dieser Stelle zu entlasten.  

Der Teilstudiengang „Geschichte“ ist schlüssig strukturiert. Positiv ist die Verzahnung von Fachdidaktik und 
Fachwissenschaft im Vergleich zur vorhergehenden Akkreditierung zu sehen. Auch begrüßen die Gutach-
ter*innen die angebotenen alternativen Prüfungsoptionen für den schriftlichen Bericht im Rahmen des Praxis-
semesters, die den Studierenden Flexibilität in der Gestaltung ihres Studiums gewähren. 

Die Fakultät, die den Teilstudiengang verantwortet, ist organisatorisch wie personell gut aufgestellt. Der Teil-
studiengang ist gut ausgestattet und kann auf ausreichende Ressourcen zurückgreifen. Im Bereich der Bibli-
otheksausstattung wäre es allerdings wünschenswert, mehr digitale Lehr- und Lernmittel, insbesondere für die 
Vorbereitung des Praxissemesters, zur Verfügung zu stellen.  

Die Lehrenden sind sichtbar engagiert und fachlich wie methodisch hochqualifiziert. Die Studierenden sind mit 
der Betreuung durch die Lehrenden sehr zufrieden. Der Teilstudiengang wird bereits seit langer Zeit an der 
Universität angeboten und wurde hinsichtlich der fachlichen wie didaktisch-methodischen Aktualität in den 
letzten Jahren sinnvoll weiterentwickelt.  

Der Teilstudiengang ist grundsätzlich studierbar, was auch von den Studierenden und den vorliegenden Daten 
bestätigt wird. Der vorgesehene Workload ist insgesamt durchweg plausibel. Positiv sind Art und Umfang der 
Evaluierungen der Lehrveranstaltungen wie auch der Beratung der Studierenden hinsichtlich verschiedener 
beruflicher Perspektiven. Für die in den Studienstatistiken sichtbaren Überschreitungen der Regelstudienzeit 
nennt die Hochschule plausible und individuelle Gründe der Studierenden.  

 

Teilstudiengang 02 „Pädagogik“ 

Die Gutachter*innengruppe hat auf Basis des vorliegenden Selbstberichts und der virtuell geführten Gesprä-
che einen guten und insgesamt positiven Eindruck des begutachteten Teilstudiengangs gewonnen. Er ist 
nachvollziehbar konzipiert und weist ein klares Profil auf, das konsequent im Curriculum sichtbar wird.  

Im Rahmen des insgesamt positiven Gesamteindrucks können insbesondere das Engagement der Lehrenden 
sowie die große Zufriedenheit der Studierenden und Lehrenden mit dem sogenannten Y-Modell der Ruhr-
Universität festgestellt werden. Positiv sehen die Gutachter*innen in diesem Zusammenhang auch die Flexi-
bilität und Mobilität, die sich den Studierenden bietet, die sich im Verlauf ihres Studiums für einen Wechsel 
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zum Master of Arts oder gar für einen Doppelabschluss (M.Ed./M.A.) entscheiden können. Die gute Verbin-
dung von Fachwissenschaft und Fachdidaktik zeigt sich besonders in den strukturell verankerten Kooperati-
onsseminaren. Das Praxissemester ist sinnvoll in den Gesamtstudienablauf eingebettet und ermöglicht den 
Studierenden wichtige Praxiserfahrungen. Jedoch zeigte sich, dass sich die Studierenden beim Übergang zum 
Praxissemester einer hohen Prüfungslast ausgesetzt sehen, da Prüfungsleistungen vorhergehender Semes-
ter in den Beginn des Praxissemesters fallen können. Wünschenswert wäre eine Flexibilisierung des Prü-
fungssystems, die in einigen Fächern bereits gelebt wird, um die Studierenden an dieser Stelle zu entlasten.  

Der Teilstudiengang „Pädagogik“ ist klar strukturiert. Die Heterogenität im Fach wird als Chance gesehen und 
produktiv aufgenommen; das Studienprogramm weist einen progressiven Kompetenzaufbau auf. Die Gutach-
ter*innen begrüßen die vielseitigen Kooperationsmöglichkeiten im Praxissemester; positiv sehen sie den Aus-
bau der forschungsorientierten Stelle der Fachdidaktik. Obwohl es keine feste Professur in der Fachdidaktik 
gibt, überzeugt das Fach mit seiner guten personellen Aufstellung, die ihrerseits Aspekte der Fachdidaktik 
abdecken. 

Die Fakultät, die den Teilstudiengang verantwortet, ist organisatorisch wie personell gut aufgestellt. Der Teil-
studiengang ist gut ausgestattet und kann auf ausreichende Ressourcen zurückgreifen. Im Bereich der Bibli-
otheksausstattung wäre es allerdings wünschenswert, mehr digitale Lehr- und Lernmittel, insbesondere für die 
Vorbereitung des Praxissemesters, zur Verfügung zu stellen.  

Die Lehrenden sind sichtbar engagiert und fachlich wie methodisch hochqualifiziert. Die Studierenden sind mit 
der Betreuung durch die Lehrenden sehr zufrieden. Der Teilstudiengang wird bereits seit langer Zeit an der 
Universität angeboten und wurde hinsichtlich der fachlichen wie didaktisch-methodischen Aktualität in den 
letzten Jahren sinnvoll weiterentwickelt.  

Der Teilstudiengang ist grundsätzlich studierbar, was auch von den Studierenden und den vorliegenden Daten 
bestätigt wird. Der vorgesehene Workload ist insgesamt durchweg plausibel. Positiv sind Art und Umfang der 
Evaluierungen der Lehrveranstaltungen wie auch der Beratung der Studierenden hinsichtlich verschiedener 
beruflicher Perspektiven. Für die in den Studienstatistiken sichtbaren Überschreitungen der Regelstudienzeit 
nennt die Hochschule plausible und individuelle Gründe der Studierenden.  

 

Teilstudiengang 03 „Sozialwissenschaften“ 

Die Gutachter*innengruppe hat auf Basis des vorliegenden Selbstberichts und der virtuell geführten Gesprä-
che einen guten und insgesamt positiven Eindruck des begutachteten Teilstudiengangs gewonnen. Er ist 
nachvollziehbar konzipiert und weist ein klares Profil auf, das konsequent im Curriculum sichtbar wird.  

Im Rahmen des insgesamt positiven Gesamteindrucks können insbesondere das Engagement der Lehrenden 
sowie die große Zufriedenheit der Studierenden und Lehrenden mit dem sogenannten Y-Modell der Ruhr-
Universität festgestellt werden. Positiv sehen die Gutachter*innen in diesem Zusammenhang auch die Flexi-
bilität und Mobilität, die sich den Studierenden bietet, die sich im Verlauf ihres Studiums für einen Wechsel 
zum Master of Arts oder gar für einen Doppelabschluss (M.Ed./M.A.) entscheiden können. Die gute Verbin-
dung von Fachwissenschaft und Fachdidaktik zeigt sich besonders in den strukturell verankerten Kooperati-
onsseminaren. Das Praxissemester ist sinnvoll in den Gesamtstudienablauf eingebettet und ermöglicht den 
Studierenden wichtige Praxiserfahrungen. Jedoch zeigte sich, dass sich die Studierenden beim Übergang zum 
Praxissemester einer hohen Prüfungslast ausgesetzt sehen, da Prüfungsleistungen vorhergehender Semes-
ter in den Beginn des Praxissemesters fallen können. Wünschenswert wäre eine Flexibilisierung des Prü-
fungssystems, die in einigen Fächern bereits gelebt wird, um die Studierenden an dieser Stelle zu entlasten.  
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Der Teilstudiengang „Sozialwissenschaften“ überzeugt mit seiner guten Vernetzung innerhalb des Fachs so-
wohl hinsichtlich der Lehrenden als auch der Studierenden, die sich mit ihrem Studienfach sichtbar identifizie-
ren. Inklusion und Heterogenität sind schlüssig und gut in die Lehre eingebunden. Die Gutachter*innen emp-
fehlen, in den Sozialwissenschaften die Professur der Fachdidaktik längerfristig anzulegen und zu verstetigen. 

Die Fakultät, die den Teilstudiengang verantwortet, ist organisatorisch wie personell gut aufgestellt. Der Teil-
studiengang ist gut ausgestattet und kann auf ausreichende Ressourcen zurückgreifen. Im Bereich der Bibli-
otheksausstattung wäre es allerdings wünschenswert, mehr digitale Lehr- und Lernmittel, insbesondere für die 
Vorbereitung des Praxissemesters, zur Verfügung zu stellen.  

Die Lehrenden sind sichtbar engagiert und fachlich wie methodisch hochqualifiziert. Die Studierenden sind mit 
der Betreuung durch die Lehrenden sehr zufrieden. Der Teilstudiengang wird bereits seit langer Zeit an der 
Universität angeboten und wurde hinsichtlich der fachlichen wie didaktisch-methodischen Aktualität in den 
letzten Jahren sinnvoll weiterentwickelt.  

Der Teilstudiengang ist grundsätzlich studierbar, was auch von den Studierenden und den vorliegenden Daten 
bestätigt wird. Der vorgesehene Workload ist insgesamt durchweg plausibel. Positiv sind Art und Umfang der 
Evaluierungen der Lehrveranstaltungen wie auch der Beratung der Studierenden hinsichtlich verschiedener 
beruflicher Perspektiven. Für die in den Studienstatistiken sichtbaren Überschreitungen der Regelstudienzeit 
nennt die Hochschule plausible und individuelle Gründe der Studierenden.  
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I. Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien 

(gemäß Art. 2 Abs. 2 SV und §§ 3 bis 8 und § 24 Abs. 3 MRVO) 

 

I.1 Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Alle Teilstudiengänge umfassen gemäß § 4 der „Gemeinsamen Prüfungsordnung für den Studiengang „Master 
of Education“ (M.Ed.) mit dem Berufsziel Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen“ (GPO) eine Regelstu-
dienzeit von vier Semestern. 

Das Kriterium wurde hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte auf der Ebene des Kombinati-
onsstudiengangs überprüft (vgl. Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zu den Bildungs-
wissenschaften vom 22.4.2021). 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.2 Studiengangsprofile (§ 4 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Es handelt sich um Teilstudiengänge, die im Rahmen eines konsekutiven, kombinatorischen Masterstudien-
gangs mit lehramtsbezogenem Profil gewählt werden können.  

Das Kriterium wurde hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte auf der Ebene des Kombinati-
onsstudiengangs überprüft (vgl. Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zu den Bildungs-
wissenschaften vom 22.4.2021). 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.3 Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten (§ 5 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Das Kriterium wurde hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte auf der Ebene des Kombinati-
onsstudiengangs überprüft (vgl. Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zu den Bildungs-
wissenschaften vom 22.4.2021). 

Für die Zulassung zum Teilstudiengang Geschichte müssen gemäß § 5 der Fachspezifischen Bestimmungen 
für das Fach Geschichte neben einem Bachelor-Abschluss im Fach Geschichte Kenntnisse in drei Fremdspra-
chen nachgewiesen werden, wovon eine Englisch und eine weitere Latein auf dem Niveau des Kleinen Lati-
nums (gem. LZV) sein muss. 

Für die Zulassung zum Teilstudiengang Pädagogik müssen gemäß § 5 der Fachspezifischen Bestimmungen 
für das Fach Pädagogik neben einem zum Bachelor-Abschluss im Fach Erziehungswissenschaft an der RUB 
äquivalenten Studienabschluss grundlegende Kenntnisse zu Erziehungs- und Bildungstheorien, zu lern- und 
entwicklungspsychologischen Ansätzen sowie zu sozialisationstheoretischen Ansätzen im Umfang von jeweils 
mindestens 7 CP, vertiefende Kenntnisse zu einem der Themenbereiche im Umfang von mindestens 12 CP, 
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Kenntnisse zu ausgewählten pädagogischen Handlungsfeldern im Umfang von mindestens 20 CP sowie 
Kenntnisse zu quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft sowie Metho-
den und Praktiken statistischer Datenanalyse im Umfang von mindestens 12 CP nachgewiesen werden. 

Für die Zulassung zum Teilstudiengang Sozialwissenschaften müssen gemäß § 5 der Fachspezifischen Best-
immungen für das Fach Sozialwissenschaften neben einem sozialwissenschaftlichen oder vergleichbaren Ba-
chelorabschluss grundlegende Kenntnisse in den Bereichen Ökonomie, Soziologie, Politikwissenschaft sowie 
empirische Methoden und Statistik im Umfang von je 6 CP und darüber hinaus weiterführende Studien im 
Umfang von mindestens 12 CP nachgewiesen werden, die die Bereiche „Arbeit“, „Politisches System und 
Wirtschaftspolitik“ und „internationale Strukturen und Prozesse“ umfassen. 
Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.4 Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Das Kriterium wurde hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte auf der Ebene des Kombinati-
onsstudiengangs überprüft (vgl. Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zu den Bildungs-
wissenschaften vom 22.4.2021). 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.5 Modularisierung (§ 7 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Das Kriterium wurde hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte auf der Ebene des Kombinati-
onsstudiengangs überprüft (vgl. Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zu den Bildungs-
wissenschaften vom 22.4.2021). 

Der Teilstudiengang „Geschichte“ umfasst die Pflichtmodule „Theoriemodul: Einführung“ (13 CP), „Theoriemo-
dul: Vertiefung“ (11 CP) und das „Praxismodul“ (7 CP), in dem insbesondere das Praxissemester vorbereitet 
und begleitet wird. Die Module bestehen aus einem fachwissenschaftlichen und mindestens einem geschichts-
didaktischen Element. 

Der Teilstudiengang „Pädagogik“ umfasst die Pflichtmodule „Rahmenbedingungen und Didaktik des Unter-
richtsfaches Pädagogik“ im Umfang von 8 CP und „Analyse, Planung und Entwicklung von Pädagogikunter-
richt“ im Umfang von 12 CP, in dessen Rahmen das die Vorbereitung und Begleitung des Praxissemesters 
stattfindet. Zusätzlich ist eins der WahCPflichtmodule „Theorie und Geschichte der Erziehung und Erziehungs-
wissenschaft“, „Lehren und Lernen im pädagogisch-psychologischer Perspektive“ und „Bildung und Gesell-
schaft“ im Umfang von je 11 CP. 

Der Teilstudiengang „Sozialwissenschaften“ gliedert sich in die Pflichtmodule „Mastermodul Fachdidaktische 
Theorie, Evaluation und Unterrichtsforschung im sozialwissenschaftlichen Unterricht“ im Umfang von 8 CP, 
„Rahmenbedingungen und Didaktik des Unterrichtsfaches Pädagogik“ im Umfang von 8 CP, „Mastermodul 
Zentrale Inhalts- und Problemfelder des sozialwissenschaftlichen Unterrichts“ im Umfang von 9 CP und 
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„Mastermodul Fachdidaktische Transformation ausgewählter fachwissenschaftlicher Inhalte“ im Umfang von 
9 CP. Zusätzlich ist ein Begleitmodul zum Praxissemester im Umfang von 5 CP vorgesehen. 

Die Modulhandbücher enthalten alle nach § 7 Abs. 2 MRVO erforderlichen Angaben, insbesondere Angaben 
zu den Inhalten und Qualifikationszielen, den Lehr- und Lernformen, den Leistungspunkten und der Prüfung 
sowie dem Arbeitsaufwand. Modulverantwortliche sind ebenfalls für jedes Modul benannt. Alle Module können 
gemäß Selbstbericht grundsätzlich in maximal zwei Semestern abgeschlossen werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.6 Leistungspunktesystem (§ 8 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Das Kriterium wurde hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte auf der Ebene des Kombinati-
onsstudiengangs überprüft (vgl. Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zu den Bildungs-
wissenschaften vom 22.4.2021). Alle Teilstudiengänge haben einen Umfang von 29 CP. Zusätzlich entfallen 
auf jeden Teilstudiengang zusätzlich jeweils 2 CP, die formal dem Praxissemester zugeordnet sind. 

Im Teilstudiengang „Geschichte“ entfallen laut exemplarischem Studienverlaufsplan jeweils 14 CP auf das 
erste und zweite Fachsemester und 3 CP auf den fachlichen Teil des dritten Fachsemesters (Praxissemester). 
Wird die Masterarbeit im Fach Geschichte geschrieben, entfallen die zugehörigen 17 CP auf das vierte Fach-
semester. 

Im Teilstudiengang „Pädagogik“ entfallen laut exemplarischen Studienverlaufsplan 13 CP auf das erste, 10 CP 
auf das zweite Fachsemester und 8 CP auf das dritte Fachsemester (Praxissemester). Wenn die Masterarbeit 
im Fach geschrieben wird, werden im vierten Fachsemester weitere 17 CP erworben. 

Im Teilstudiengang „Sozialwissenschaften“ entfallen laut exemplarischem Studienverlaufsplan auf das erste 
und zweite Fachsemester jeweils 10 CP, auf das dritte Fachsemester (Praxissemester) 2 CP und auf das 
vierte Fachsemester 9 CP bzw. 26 CP, wenn die Masterarbeit im Fach geschrieben wird. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.7 Anerkennung und Anrechnung (Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV) 

Sachstand/Bewertung 

Das Kriterium wurde hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte auf der Ebene des Kombinati-
onsstudiengangs überprüft (vgl. Akkreditierungsbericht zum Model und den Bildungswissenschaften vom 
22.4.2021). 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
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II. Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

(gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 StAkkrStV i.V. mit Art. 4 Abs. 3 Satz 2a StAkkrStV und §§ 11 bis 16; §§ 19 bis 21 und § 24 Abs. 4 MRVO)  

 

II.1 Schwerpunkte der Bewertung / Fokus der Qualitätsentwicklung 

Im Begutachtungsverfahren der drei Fächer standen sowohl fächerübergreifende Aspekte der Lehrer/innen-
bildung als auch die fachspezifische Umsetzung der aktuellen Vorgaben zu Lehramtsstudiengängen im Fokus.  

Die Schwerpunkte der Begutachtung durch das Gutachter*innengremium bildeten die Koordination und Orga-
nisation sowie die Studierbarkeit und Qualitätssicherung der Teilstudiengänge im Kombinationsmodell. Wei-
terhin standen Aspekte der Berufsfeldorientierung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (LABG und LZV) und die Berücksichtigung der Ländergemeinsamen inhaltlichen 
Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung der KMK im Fokus. Dis-
kutiert wurde in diesem Zusammenhang u. a. die Entwicklung des jeweiligen Teilstudiengangs seit der letzten 
Akkreditierung. Ebenso war die Ausgestaltung und Organisation des Praxissemesters ein zentrales Thema im 
Gespräch mit den Lehrenden und Verantwortlichen sowie mit Studierenden und Absolvent*innen.  

Für die drei gemeinsam begutachteten Teilstudiengänge wurden im Verfahrensverlauf überarbeitete Modul-
beschreibungen eingereicht, um die angemessene Berücksichtigung der im letzten Akkreditierungszeitraum 
hinzugekommenen KMK-Standards für die Lehrer*innenbildung hinsichtlich der Berücksichtigung von Aspek-
ten von Inklusion und Digitalisierung zu dokumentieren. In den Teilstudiengängen Sozialwissenschaften und 
Geschichte stellen die vorgenommenen Ergänzungen eine sinnvolle inhaltliche Konkretisierung der Inklusi-
onsleistungen/-kompetenzen dar. Weniger gut gelöst wurde dies im Fach Pädagogik. Hier ist im Modulhand-
buch lediglich von einer „Auseinandersetzung mit Aspekten von Inklusion“ die Rede, hier fehlt somit nach wie 
vor der Bezug zu Kompetenzorientierung und konkreter inhaltlicher Festlegung.  

 

II.2 Kombinationsmodell 

Die Lehramtsausbildung an der Ruhr-Universität Bochum ermöglicht den Studierenden das Masterstudium für 
das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen. Der dazu angebotene kombinatorische Master of Education-
Studiengang besteht aus jeweils zwei unterrichtsfachbezogenen Teilstudiengängen nach Wahl der Studieren-
den (je 31 CP), dem obligatorischen Teilstudiengang Bildungswissenschaften (20 CP), dem Praxissemester 
(25 CP, davon werden je zwei CP den Unterrichtsfächern zugerechnet) sowie der abschließenden Masterar-
beit (17 CP), die in einem Unterrichtsfach oder den Bildungswissenschaften geschrieben werden kann. 

Als Unterrichtsfächer können die Teilstudiengänge Biologie, Chemie, Chinesisch, Deutsch, Englisch, Evange-
lische Religionslehre, Französisch, Geographie, Geschichte, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Katholische 
Religionslehre, Latein, Mathematik, Pädagogik, Philosophie/Praktische Philosophie, Physik, Russisch, Sozi-
alwissenschaften, Spanisch und Sport gewählt werden. Eins der gewählten Fächer muss Biologie, Chemie, 
Deutsch, Englisch, Französisch, Geschichte, Latein, Mathematik, Physik, Evangelische Religionslehre, Katho-
lische Religionslehre, Philosophie/Praktische Philosophie, Spanisch oder Sozialwissenschaften sein. 

Fächerübergreifende Aspekte des kombinatorischen Master of Education-Studiengangs wurden im Rahmen 
der Modellbetrachtung begutachtet. Die im vorliegenden Bündel erfolgte Bewertung der Teilstudiengänge be-
zieht sich daher auf teilstudiengangsspezifische Aspekte, eine Bewertung des Modells ist dem Gutachten zur 
Modellbetrachtung zu entnehmen. 
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II.3 Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 MRVO) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte  

Hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte zur Darstellung des Sachstands und Bewertung des 
Kriteriums wird auf den Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zu den Bildungswissen-
schaften vom 22.4.2021 verwiesen.  

Als grundsätzliches Ziel der Lehrerausbildung für das Lehramt Gymnasium/Gesamtschule gibt die Ruhr-Univer-
sität Bochum (RUB) an, fachwissenschaftliche, fachdidaktische, bildungswissenschaftliche und schulpraktische 
Anteile des Lehramtsstudiums in ein an den professionsbezogenen Anforderungen des Lehrerberufs ausgerich-
tetes Verhältnis zueinander zu setzen. 

b) Studiengangsspezifische Bewertung 

Teilstudiengang 01 „Geschichte“  

Sachstand 

Der Teilstudiengang „Geschichte“ ist in das Gesamtkonzept der Lehrer*innenbildung in Bochum eingebettet, 
das eine stärker fachwissenschaftlich orientierte Ausbildung im Bachelorstudium und eine darauf aufbauende 
stärker professionsorientierte Ausbildung im Masterstudium vorsieht und für angehende Geschichtslehrer*in-
nen an Gesamtschulen und an Gymnasien konzipiert ist. Das Studium soll die Studierenden dazu befähigen, 
historische Vermittlungs-, Lern- und Bildungsprozesse – auch im Hinblick auf die Anforderungen inklusiven 
Unterrichts – zu initiieren und zu gestalten. In der Fachwissenschaft liegen die Schwerpunkte dabei laut Hoch-
schule auf einer fachlichen Vertiefung auf inhaltlicher und methodischer Ebene, wodurch die angehenden 
Lehrkräfte in die Lage versetzt werden sollen, historische Fragestellungen zu entwickeln, vergangenes Han-
deln und historische Prozesse zu rekonstruieren und damit eigene Erkenntnisse über die Vergangenheit zu 
gewinnen. In allen drei Großepochen sollen Einblicke in die aktuelle historische Forschung ermöglicht und 
deren Potential für schulisches historisches Lernen untersucht werden. In der Fachdidaktik liegen die Schwer-
punkte laut Hochschule auf einer soliden Kenntnis geschichtsdidaktischer Theorie, Basiskonzepten historischen 
Lernens und Lehrplänen, welche in Verbindung mit der Fachwissenschaft in Anwendung gebracht werden sollen. 
Besonderes Gewicht erhält laut Hochschule die Herstellung von Gegenwartsbezügen und die damit verbundene 
Frage der potenziell handlungsorientierenden Relevanz der Vergangenheit und damit verbundener narrativer 
Kompetenz und Performanz für die Gegenwart und Zukunft von Schüler*innen.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Qualifikationsziele, die angestrebten Lernergebnisse sowie Kompetenzen des Teilstudiengangs „Ge-
schichte“ werden angemessen dargelegt. Die Zielsetzungen sind transparent dargestellt und entsprechen den 
KMK-Standards vollumfänglich. Die Ziele und angestrebten Ergebnisse greifen die Einarbeitung in die Ge-
schichtswissenschaft aus dem Bachelorstudiengang auf, weiten diese aus und vertiefen sie. Die Gliederung 
der Module zeigt ein fortschreitendes Maß an Professionalisierung in der Geschichtswissenschaft und in der 
Geschichtsdidaktik auf. Beide Ebenen werden sinnvoll miteinander verbunden und aufeinander bezogen. 
Auch die aktuellen Herausforderungen in der Fachwissenschaft (z. B. die digitalen Forschungsmethoden) und 
in der Geschichtsdidaktik (Inklusion, heterogene Lerngruppen, digitale Perspektiven) finden adäquate Berück-
sichtigung. Die Prüfungsformen dienen zur weiteren Ausdifferenzierung im Bereich von Wissen, Verstehen, 
Transfer und Verschränkung. Den Studierenden bietet sich durch die unterschiedlichen Schwerpunkte der 
Professuren ein breites Portfolio an Themenvielfalt, aus dem sie auswählen können. Die Geschichtsdidaktik 
ist mit einem Lehrstuhl und einer Juniorprofessur vertreten. Die Forschungsbasierung ist damit strukturell ver-
ankert, wichtig ist aber die Weiterführung der zweiten Professur mit ihrem besonderen Schwerpunkt im Feld 
des digitalen historischen Lernens.  
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Die Struktur des Praxismoduls ist geeignet, um die Bedeutung von Communities of Practice für die individuelle 
Professionalisierung der Studierenden deutlich zu machen und anzubahnen. Mit dem Studienprojekt wird eine 
Reflexion einer theoriebasierten Praxis eingefordert, die auch geeignet ist, den forschenden Blick auf das 
eigene Unterrichten zu fördern. Ein Entwicklungsbedarf soll hier nicht genannt werden, sondern die Bedeutung 
einer Weiterführung der Verzahnung und der offensichtlich gelungenen Begleitung in der Praxisphase formu-
liert werden. Hierfür ist die unten genannte Stabilisierung der personellen Situation in der Geschichtsdidaktik 
notwendig (vgl. Kapitel II.4.3).  

In seiner Gesamtheit bereitet der Teilstudiengang die Studierenden angemessen auf den Übergang in den 
Vorbereitungsdienst vor und legt eine angemessene fachliche Basis für die Ausübung des Berufs als Lehrer*in 
für das Fach Geschichte. Das Studium fördert dabei die Reflexion der eigenen Rolle in Schule und Gesell-
schaft und trägt so zur Persönlichkeitsentwicklung im Sinne der Kriterien bei.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

Teilstudiengang 02 „Pädagogik“  

Sachstand 

Der Teilstudiengang „Pädagogik“ ist in das Gesamtkonzept der Lehrer*innenbildung in Bochum eingebettet, 
das eine stärker fachwissenschaftlich orientierte Ausbildung im Bachelorstudium und eine darauf aufbauende 
stärker professionsorientierte Ausbildung im Masterstudium vorsieht und für angehende Pädagogiklehrer*in-
nen an Gesamtschulen und an Gymnasien konzipiert ist. Zielsetzung des Studiums ist die Anbahnung einer 
reflektierten Berufskompetenz. Das Studienprogramm baut auf den fachwissenschaftlichen und -methodi-
schen Grundlagen eines Studiums der Erziehungswissenschaft im polyvalenten Zwei-Fächer-Bachelorstudi-
engang auf. Im Master of Education-Studium sollen berufsbezogene Grundkompetenzen vermittelt und neben 
der Erweiterung fachwissenschaftlicher Kompetenzen soll v. a. darauf abgezielt werden, Kenntnisse, Reflexi-
onskompetenzen und methodische Kompetenzen für die Beobachtung, Analyse und Gestaltung von Pädago-
gikunterricht zu bestärken. Um diese Zielsetzung erreichen zu können, soll das Pädagogik-Studium die Ver-
mittlung fachwissenschaftlichen, bildungswissenschaftlichen und fachdidaktischen Wissens sowie Strategien 
des forschenden und simulativen Lernens integrieren und es wird ein theorie-, forschungs- und anwendungs-
orientiertes Studium angestrebt. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die für den Teilstudiengang „Pädagogik“ vorgelegten Dokumente und die Ergebnisse der Gespräche belegen, 
dass der Teilstudiengang den landesspezifischen gesetzlichen Vorgaben (LABG und LZV) und den Vorgaben 
der KMK grundsätzlich entspricht. Es können die Qualifikationen erworben werden, die zum Eintritt in den 
Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen erforderlich sind, sowohl auf fachli-
cher als auch überfachlicher Ebene. Einziges Manko ist die Frage der Ausgestaltung der Studienanteile im 
Bereich Inklusion (siehe dazu § 13 (2) und (3)  

Die Qualifikationsziele sind für den Teilstudiengang übergreifend präzise ausgewiesen und in den Modulbe-
schreibungen für die jeweiligen Module bis auf die erwähnte Ausnahme gut nachvollziehbar spezifiziert, so 
dass für die Studierenden weitgehend klar ersichtlich ist, welche Qualifikationsziele und inhaltlichen Schwer-
punkte vorgesehen sind und wie eine Progression im Kompetenzaufbau erfolgen soll.  

Die Zielsetzungen des Teilstudiengangs „Pädagogik“ sind stringent auf die Erweiterung und Vertiefung der 
fachwissenschaftlichen Kompetenzen im Anschluss an den Bachelorstudiengang „Erziehungswissenschaft“ 
sowie auf den Erwerb fachdidaktischer Kenntnisse und einer grundlegenden Befähigung zur Analyse, 
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Beobachtung und Gestaltung von Pädagogikunterricht ausgerichtet und befinden sich durchgängig auf dem 
für einen Masterstudiengang erforderlichen Niveau. Es ist eine klare Fokussierung auf den Erwerb von Kom-
petenzen, die zur Aufnahme in den Vorbereitungsdienst erforderlich sind, erkennbar. Zugleich wird besonderer 
Wert auf eine wissenschaftlich fundierte reflexive Auseinandersetzung mit schulpraktischen Erfahrungen ge-
legt, was die Studierenden auch im realisierten Curriculum wahrnehmen und sehr positiv bewerten. Diese 
Auseinandersetzung eröffnet zugleich Möglichkeiten zu einer Weiterentwicklung der Persönlichkeit im Rah-
men der Professionalisierung hin zum Lehrer*innenberuf.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

Teilstudiengang 03 „Sozialwissenschaften“  

Sachstand 

Der Teilstudiengang „Sozialwissenschaften“ ist in das Gesamtkonzept der Lehrer/innenbildung in Bochum 
eingebettet, das eine stärker fachwissenschaftlich orientierte Ausbildung im Bachelorstudium und eine darauf 
aufbauende stärker professionsorientierte Ausbildung im Masterstudium vorsieht und für angehende Leh-
rer*innen an Gesamtschulen und an Gymnasien konzipiert ist. Der Teilstudiengang orientiert sich laut Hoch-
schule am Kompetenzprofil „Sozialkunde/Politik/Wirtschaft“ der ländergemeinsamen inhaltlichen Anforderun-
gen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung der Kultusministerkonferenz und 
vermittelt fachspezifische und fachdidaktische Kompetenzen in den sozialwissenschaftlichen Teildisziplinen 
Politikwissenschaft, Soziologie und Ökonomie. Das Lehrangebot wird von der Bochumer Fakultät für Sozial-
wissenschaft getragen, die die drei beteiligten Disziplinen nach eigener Darstellung schon im für das Master-
studium qualifizierenden Bachelor-Studienangebot aufeinander bezieht. Das Profil des Teilstudiengangs soll 
daher laut Hochschule insbesondere durch Interdisziplinarität und Integration, die theorie- und forschungsori-
entierte Vermittlung methodischer Kompetenzen und eine Anwendungsorientierung mit Forschungsbezug ge-
prägt sein. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die vorgelegten Dokumente belegen, dass der Master of Education-Teilstudiengang „Sozialwissenschaften“ 
in seiner Gesamtheit von der Konzeption her dem Abschlussniveau des Qualifikationsrahmens entspricht so-
wie den gesetzlichen Vorgaben des Landes NRW. Das umfängliche Kompetenzprofil der ländergemeinsamen 
fachspezifischen Anforderungen der KMK (2019) kann im Rahmen der zur Verfügung stehenden CP exemp-
larisch und ausgewogen abgedeckt werden. Das Konzept und die Einbettung des Praxissemesters tragen 
nach Einschätzung der beteiligten Lehrenden und der Studierenden sehr sinnvoll zu einem Qualifikationser-
werb bei, wie er zum Eintritt in den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien und an Gesamtschulen 
im Sinne auch einer bundesweiten Flexibilität und Einstellungsmobilität erforderlich ist. 

Die Qualifikationsziele sind für den Teilstudiengang übergreifend präzise ausgewiesen und in den Modulbe-
schreibungen für die jeweiligen Module gut nachvollziehbar spezifiziert, so dass für die Studierenden klar er-
sichtlich ist, welche Qualifikationsziele und inhaltlichen Schwerpunkte vorgesehen sind und wie eine Progres-
sion im Kompetenzaufbau erfolgen soll.  

Die Zielsetzungen des Teilstudiengange werden durch einen sinnvoll strukturierten Wechsel von orientieren-
den sowie exemplarisch und interdisziplinär angelegten Lehrveranstaltungen erreicht. Alle Lehrveranstaltun-
gen auf Masterniveau sind kompetenzorientiert angelegt. Hier ist besonders das Kooperationsseminar zu nen-
nen. Die berichteten Erfahrungen der Lehrenden und Studierenden mit den (erreichten) Anforderungen im 
interdisziplinären Kooperationsmodul Fachwissenschaft und Fachdidaktik sowie in den Masterabschluss-
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arbeiten sind dahingehend überaus positiv. Die Inhalte tragen sowohl zu einer forschungsorientierten sozial-
wissenschaftlichen Professionalisierung bei als auch zum Erwerb einer offenen demokratischen Haltung und 
Lehrer*innenpersönlichkeit. Demokratiebildung ist im sozialwissenschaftlichen Lehramtsstudiengang als roter 
Faden und „spirit“ durchweg erkennbar, entsprechend den Empfehlungen der KMK oder des Europarates zur 
Rolle von Demokratiebildung in der Lehrer*innenbildung. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.4 Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 MRVO) 

II.4.1 Curriculum (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 MRVO) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte  

Hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte zur Darstellung des Sachstands und Bewertung des 
Kriteriums wird auf den Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zu den Bildungswissen-
schaften vom 22.4.2021 verwiesen.  

b) Studiengangsspezifische Bewertung 

Teilstudiengang 01 „Geschichte“ 

Sachstand 

Der Teilstudiengang „Geschichte“ umfasst die Pflichtmodule „Theoriemodul: Einführung“ (13 LP), „Theoriemo-
dul: Vertiefung“ (11 LP) und das „Praxismodul“ (7 LP), in dem insbesondere das Praxissemester vorbereitet 
und begleitet werden soll. Die Module setzen sich aus einem fachwissenschaftlichen und mindestens einem 
geschichtsdidaktischen Element zusammen. In den ersten beiden Modulen sollen erste Schritte der Unter-
richtsplanung durch die Entwicklung von Lernaufgaben und Lernarrangements initiiert und die drei unterrichts-
relevanten Großepochen („Alte Geschichte“, „Mittelalterliche Geschichte“, „Frühe Neuzeit“ und „Neuzeit“) ab-
gedeckt werden. Im dritten Modul überwiegen die Anteile der Fachdidaktik, die der konkreten Vorbereitung auf 
das Praxissemester durch das Entwerfen und Reflektieren von Reihen- und Stundenkonzeptionen dienen sol-
len. Die Ringvorlesung im dritten Modul soll fachdidaktischen Input liefern und als verbindendes Element zwi-
schen Fachwissenschaft und Fachdidaktik fungieren, indem Forschungsperspektiven aus den verschiedenen 
Epochen und Teildisziplinen der Fachwissenschaft auf Inhaltsfelder und Themenbereiche des Geschichtsun-
terrichts eröffnet und zur Diskussion gestellt werden sollen. Die Studierenden sollen befähigt werden histori-
sche Vermittlungs-, Lern- und Bildungsprozesse – auch im Hinblick auf die Anforderungen inklusiven Unter-
richts – zu initiieren und zu gestalten. Die im Studium praktizierten Lern- und Arbeitsformen sollen den Studie-
renden die Möglichkeiten bieten, ihre individuellen methodischen, sozialen bzw. kommunikativen Kompeten-
zen weiterzuentwickeln und eine professionelle Persönlichkeit auszubilden. In Gruppen- und Projektarbeiten 
sollen die Studierenden Freiräume für die Gestaltung der Inhalte haben. Durch handlungsorientierte Lehr- und 
Lernformen sollen die Studierenden in eigenen Vorträgen die Lernprozesse produktiv mitgestalten können. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Das Curriculum ist sinnvoll aufgebaut. Die Zielsetzungen sind transparent dargestellt und entsprechen den 
KMK-Standards. Dies gilt für die Modulgruppierung, die Aufgliederung in Lehrveranstaltungen, die Praxisbe-
gleitung und die Prüfungsformen. Der Teilstudiengang ist bereits seit einiger Zeit an der Ruhr-Universität Bo-
chum etabliert und seit der letzten Reakkreditierung konsequent weiterentwickelt worden. Dabei wurde die 
Anbindung an bzw. der Übergang vom Bachelor- zum Masterstudiengang im Sinne des Y-Modells weiter 
durchstrukturiert und eine deutliche Verbesserung im Hinblick auf die Verzahnung der verschiedenen Phasen 
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in der Lehrer*innenbildung und der Ausbildungssegmente erzielt. Die Prüfungsformen spiegeln dies wider und 
auch die Lehr- und Lernformen sind angemessen. 

Das vom Fach anvisierte Ziel der Förderung von hoher Fachlichkeit in Verbindung mit fachdidaktischer Kom-
petenz wird beispielsweise durch die Ringvorlesung „History Revisited“ aufgegriffen und in einer geeignet fle-
xiblen und auch von den Bedarfen der Studierenden bestimmten Form weiterentwickelt. Die Inklusion ist in-
haltlich plausibel verankert. Die „kombinierte Hausarbeit“ im Modul I ist eine zielführende Verbesserung im 
Akkreditierungszeitraum. Die vorgelegte Liste der Masterarbeiten deutet in Bezug auf die Themenwahl darauf 
hin, dass das Verweben der Disziplinen von den Studierenden aufgegriffen und bei der Wahl des eigenen 
Masterschwerpunkts aktiv ausgestaltet wird. Die Reflexionsmöglichkeiten für das Praxissemester werden von 
den Studierenden gerade für den Teilstudiengang „Geschichte“ als äußerst gelungen hervorgehoben. Dies gilt 
auch für eine entsprechende Vorbereitung und Begleitung der Studienprojekte in Modul III.  

Der Teilstudiengang wird auch aus Studierendenperspektive als ausgewogen beurteilt. Hervorgehoben wird 
die Beratung und Begleitung durch den Studienberater, der als Mitarbeiter in der Geschichtsdidaktik auch die 
fachbezogene Verzahnung zwischen Studium und Praxisphase verstärkt. Die Umsetzung und Ausgestaltung 
des Y-Modells sehen die Geschichtsstudierenden grundsätzlich positiv.  

Im Sinne der Transparenz wäre es wünschenswert die Auseinandersetzung mit geschichtskulturellen Mani-
festationen, auch mit Geschichtsmythen, in fachlicher und didaktischer Perspektive zukünftig prominenter zu 
verorten und bei der Beschreibung der Lernziele zu berücksichtigen. Die Geschichtskultur wird als Themen-
spektrum und als Metakategorie im gelebten Curriculum offensichtlich angemessen eingebunden. Angesichts 
der Bedeutung für einen reflektierten Umgang mit Geschichte wäre ein explizites Ausweisen in den Modulzie-
len aber ein Beitrag zur Transparenz im Hinblick auf Gegenwartsbezug, historische Orientierung und Demo-
kratiebildung.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

Teilstudiengang 02 „Pädagogik“ 

Sachstand 

Der Teilstudiengang „Pädagogik“ umfasst die beiden fachdidaktischen Pflichtmodule „Rahmenbedingungen 
und Didaktik des Unterrichtsfaches Pädagogik“ im Umfang von 8 LP und „Analyse, Planung und Entwicklung 
von Pädagogikunterricht“ im Umfang von 12 LP, in dessen Rahmen die Vorbereitung und Begleitung sowie 
die Nachbereitung des Praxissemesters stattfinden sollen. Zusätzlich ist eins der Wahlpflichtmodule „Theorie 
und Geschichte der Erziehung und Erziehungswissenschaft“, „Lehren und Lernen im pädagogisch-psycholo-
gischer Perspektive“ und „Bildung und Gesellschaft“ im Umfang von je 11 LP zu studieren. Die Module des 
Wahlpflichtbereichs sind laut Hochschule an zentralen Themenfeldern (Bildung und Erziehung, Entwicklung 
und Lernen, Sozialisation) des Schulcurriculums orientiert und vertiefen wesentliche fachwissenschaftliche 
Kenntnisse und Kompetenzen auf der Grundlage der bereits auf der Bachelorstufe in Erziehungswissenschaft 
in diesen Bereichen erworbenen Basiskenntnisse. Die im Studium praktizierten Lern- und Arbeitsformen sollen 
den Studierenden die Möglichkeiten bieten, ihre individuellen methodischen, sozialen bzw. kommunikativen 
Kompetenzen weiterzuentwickeln und eine professionelle Persönlichkeit auszubilden. In Gruppen- und Pro-
jektarbeiten sollen die Studierenden umfassende Freiräume für die Gestaltung der Inhalte erhalten. Durch 
handlungsorientierte Lehr- und Lernformen sollen die Studierenden in eigenen Vorträgen die Lernprozesse 
produktiv mitgestalten können. 
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Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Das für den Master of Education-Teilstudiengang „Pädagogik“ vorgelegte Studiengangskonzept ist in sich 
konsistent und wird schlüssig begründet. Es wird deutlich, wie der Teilstudiengang an den vorbereitenden 
Bachelorstudiengang anknüpft. Das zeigt insbesondere die Aufstellung zum fachspezifischen Kompetenzprofil 
für das Unterrichtsfach Pädagogik (ersetzt die für das Fach fehlenden KMK-Vorgaben). Hier wird verdeutlicht, 
welche Kompetenzen im Bachelor- und welche im Masterstudium erworben werden sollen. 

Die vorgesehenen Lehr- und Lernformen sind für die gesetzten Ziele geeignet. Das Verhältnis von Vorlesun-
gen, Seminaren, Übungen und Kolloquien ist angemessen. Insbesondere die weiterentwickelte Konzeption 
für die fachdidaktischen Anteile (PM 1 und PM 2) überzeugt. Hierbei wird einerseits eine fundierte Einführung 
in die fachdidaktische Theorie gegeben und andererseits in vier schlüssig aufeinander bezogenen Modulteilen 
auf die Anforderungen im Praxissemester vorbereitet, in dem die Studierenden intensiv und kompetent beglei-
tet werden. Das Studienprojekt als besondere Form des forschenden Lernens wird insbesondere forschungs-
methodisch explizit vorbereitet und erkennbar betreut. Die Präsentation und Reflexion der Ergebnisse erfolgen 
in hochschuldidaktisch passenden Formaten. 

Die Modulbeschreibungen eröffnen Räume, um die Studierenden aktiv einzubinden, was von den Studieren-
den auch entsprechend wahrgenommen und genutzt wird. Das Curriculum lässt – den Besonderheiten lehr-
amtsbezogener Studiengänge entsprechend – relativ geringe Wahlmöglichkeiten. Die ausgewiesenen Wahl-
module sind im Grunde keine Wahloptionen, da alle drei belegt werden müssen (eines im Masterstudiengang 
Pädagogik, eines in den Bildungswissenschaften und eines – zumindest in thematischer Hinsicht – im Ba-
chelorstudium). Die dafür gegebene Begründung ist jedoch sehr einleuchtend (Gewährleistung eines verläss-
lichen Überblicks über alle Gebiete der Erziehungswissenschaft). Innerhalb der Module AM 1 bis 3 gibt es für 
die Studierenden Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der zu belegenden Lehrveranstaltungen; in den Modulen PM 
1 und PM 2 ist dies aus kapazitären und inhaltlichen Gründen nicht gegeben.  

Der Sachverhalt, dass die Lehrveranstaltungen in den Modulen AM 1 bis 3 nicht exklusiv für die Studierenden 
des Teilstudiengangs Pädagogik sind, erweist sich in der hochschulischen Praxis sowohl aus Lehrenden- als 
auch aus Studierendensicht als nicht problematisch. Vielmehr wurde unisono betont, dass die dadurch gege-
bene Heterogenität in der Teilnehmerschaft der einzelnen Veranstaltungen als bereichernd wahrgenommen 
und zum produktiven Austausch genutzt wird.  

Die Identifikation der Lehrenden und der Studierenden mit dem Teilstudiengang „Pädagogik“ ist als sehr hoch 
einzuschätzen.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

Teilstudiengang 03 „Sozialwissenschaften“ 

Sachstand 

Der Teilstudiengang „Sozialwissenschaften“ gliedert sich in die Pflichtmodule „Mastermodul Fachdidaktische 
Theorie, Evaluation und Unterrichtsforschung im sozialwissenschaftlichen Unterricht“ im Umfang von 8 LP, 
„Mastermodul Fachdidaktische Transformation ausgewählter fachwissenschaftlicher Inhalte“ 9 LP, „Master-
modul Zentrale Inhalts- und Problemfelder des sozialwissenschaftlichen Unterrichts“ im Umfang von 9 LP und 
„Mastermodul Fachdidaktische Transformation ausgewählter fachwissenschaftlicher Inhalte“ im Umfang von 
9 LP. Zusätzlich ist ein Begleitmodul zum Praxissemester im Umfang von 5 LP vorgesehen. Die im Studium 
praktizierten Lern- und Arbeitsformen sollen den Studierenden die Möglichkeit bieten, ihre individuellen me-
thodischen, sozialen bzw. kommunikativen Kompetenzen weiterzuentwickeln und eine professionelle 
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Persönlichkeit auszubilden. In Gruppen- und Projektarbeiten sollen die Studierenden umfassende Freiräume 
für die Gestaltung der Inhalte erhalten. Durch handlungsorientierte Lehr- und Lernformen sollen die Studie-
renden in eigenen Vorträgen die Lernprozesse produktiv mitgestalten können. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Das Curriculum ist im Rahmen des Bochumer Modells der Lehrer*innenbildung adäquat aufgebaut. Aus Ge-
sprächen mit den Studierenden wurde deutlich, dass das Y-Modell sehr gut bei den Studierenden ankommt, 
da sie sich nicht so früh für das Lehramtsstudium entscheiden müssen, sondern zunächst auf Bachelor-Ebene 
„ihr“ Fach kennenlernen können.  

Interdisziplinäres Arbeiten der Fakultät ist bei den Studierenden vom Bachelorstudium her eingeführt und ge-
schätzt. Als Stärke dieser Fakultät wird von Lehrenden die solide fachliche Ausbildung benannt. Regelmäßig 
positive Rückmeldung der Absolvent*innen bestätigen diese Einschätzung. Vor diesem Hintergrund legen Stu-
dierende ihren Schwerpunkt auf anwendungsorientierte Fragestellungen und fühlen sich dadurch gut auf das 
Referendariat vorbereitet, auch im Vergleich zu anderen Universitäten, da fachdidaktische Aspekte gut in den 
Blick genommen werden.  

Modulkonzept und Qualifikationsziele sind sehr stimmig aufeinander bezogen. Das Curriculum bietet in der 
Einschätzung der Studierenden eine transparente und orientierende Strukturvorgabe, gleichzeitig in der 
Durchführungspraxis angemessene Freiräume in der individuellen Anordnung der Module entsprechend den 
Lebenssituationen der Studierenden. Laut Einschätzung der Lehrenden werden, erkennbar in den Masterab-
schlussarbeiten, die Qualifikationsziele auf hohem Niveau erreicht. 

Das für das Fach Sozialwissenschaften gewählte Studiengangskonzept erscheint in der Kombination fachwis-
senschaftlicher und sozialwissenschaftsdidaktischer Anteile insgesamt in dieser Form sehr sinnvoll. Die ge-
mischte Studierendkohorte in der Lehre hat sich bewährt. Lehramtsstudierende fühlen sich dadurch nicht im 
Nachteil, sondern sehen Potentiale. Interdisziplinäre Verzahnung der fachwissenschaftlichen und fachdidakti-
schen Zusammenarbeit ist der größte Vorteil der Fakultät. Das betrifft vor allem die gleichgewichtige und in-
tegrative Berücksichtigung der sozialwissenschaftlichen Disziplinen Soziologie, Politikwissenschaft und Wirt-
schaftswissenschaft. Die Inhalte der Module bieten viele Möglichkeiten für Studierende, mit eigenen explora-
tiven Untersuchungsvorhaben eine Propädeutik sozialwissenschaftlichen Forschens zu erproben, nicht zuletzt 
im Rahmen der schulpraktischen Module. Insbesondere das Kooperationsseminar setzt ein doppeltes Metho-
denverständnis um, als sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden sowie fachdidaktisch als Unterrichts-
methoden der Transformation von Wissen in der Schulpraxis. Die Teilstudiengangsbezeichnung „Sozialwis-
senschaften“ ist den Qualifikationszielen daher adäquat und profilbildend. Die Fakultät reflektiert sehr intensiv, 
wie diese profilbildende sozialwissenschaftliche Konzeption des Teilstudiengangs sich in Bezug auf aktuelle 
bildungspolitische Entwicklungen/Kontroversen in Nordrhein-Westfalen und teilweise anderen Bundesländern 
verhält, ein integratives Fach Sozialwissenschaften durch eine Konzeption „Wirtschaft und Politik“ zu ersetzen. 
Studiengangsverantwortliche und Lehrende wehren sich seit 1,5 Jahren gegen die soziologische Reduktion 
des Fachanteils. Lehrende und Studierende kooperieren in dieser bildungspolitischen Frage sehr intensiv und 
mit hohem Partizipationsgrad der Studierenden. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
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II.4.2 Mobilität (§ 12 Abs. 1 Satz 4 MRVO) 

Studiengangsübergreifende Bewertung  

Sachstand 

Die hochschulweiten Strukturen und Maßnahmen zur Förderung der Mobilität im kombinatorischen Master of 
Education-Studiengang waren Gegenstand der Modellbetrachtung und können dem entsprechenden Akkre-
ditierungsbericht entnommen werden. 

In der Gemeinsamen Prüfungsordnung sind Regelungen für die Anerkennung von außerhochschulisch erwor-
benen Kompetenzen und die Anrechnung von an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen vorgesehen. 

Hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte zur Darstellung des Sachstands und Bewertung des 
Kriteriums wird auf den Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zu den Bildungswissen-
schaften vom 22.4.2021 verwiesen.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Mobilität der Studierenden innerhalb ihres Studiums ist gegeben, auch in den drei vorliegenden Teilstudi-
engängen. Durch die Struktur des Bochumer Y-Modells haben die Studierenden die Möglichkeit ohne zeitli-
chen Verlust ihren Studiengang zu wechseln und beispielsweise anstelle des Lehramtsstudiums das Studium 
in einem fachwissenschaftlichen Masterprogramm fortzuführen oder sich für einen Doppelabschluss („Master 
of Arts“ und „Master of Education“) zu entscheiden. Ein Wechsel an andere Hochschulen wird von Seiten der 
Universität eher während des Bachelorstudiums empfohlen, da in das viersemestrige Lehramtsmasterstudium 
das Praxissemester eingebettet und dadurch eine semesterweise Mobilität schwierig einzubinden ist. Diese 
Studienstruktur ist aber durch die rechtlichen Rahmenbedingungen vorgegeben. Die Studierenden äußerten 
sich im Rahmen der Gespräche positiv zur Mobilität und betonten die durch das Y-Modell gegebene Flexibilität. 
Dies gilt für alle drei vorliegenden Teilstudiengänge. Das Engagement der Ruhr-Universität kurzzeitige Mobi-
lität zu fördern und auch die „internationalsation at home“ in dern Fokus zu rücken, sollen ebenfalls positiv 
erwähnt werden.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.4.3 Personelle Ausstattung (§ 12 Abs. 2 MRVO) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte  

Hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte zur Darstellung des Sachstands und Bewertung des 
Kriteriums wird auf den Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zu den Bildungswissen-
schaften vom 22.4.2021 verwiesen.  

b) Studiengangsspezifische Bewertung 

Teilstudiengang 01 „Geschichte“ 

Sachstand 

Für den Teilstudiengang „Geschichte“ stehen 19 fachwissenschaftliche Professuren und sechs Juniorprofes-
suren zur Verfügung. Der Arbeitsbereich Geschichtsdidaktik wird von einer Professur (W2), einer Juniorpro-
fessur (ohne Tenure Track, bis 2023) sowie einer akademischen Ratsstelle getragen und wurde in den ver-
gangenen Jahren (bis August 2019) durch eine abgeordnete Lehrkraft mit voller Stelle unterstützt.  
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Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Der Teilstudiengang „Geschichte“ ist breit aufgestellt, was durch die verschiedenen Professuren sichergestellt 
wird. Das Lehrpersonal ist fachlich versiert und methodisch-didaktisch qualifiziert. Die Studierenden hoben im 
Gespräch die gute Vorbereitung auf das Praxissemester hervor, ebenso die gelungene Begleitung von Seiten 
der Mitarbeiter*innen in der Geschichtsdidaktik. Für eine gelingende Geschichtslehrer/innenbildung nach Bo-
chumer Modell ist die Abstimmung zwischen den Lehrenden in der Geschichtsdidaktik und der Fachwissen-
schaft von großer Bedeutung. Auch in diesem Aspekt wurde die engagierte und qualitätsvolle Arbeit der Be-
teiligten sichtbar und auch von den Studierenden positiv zurückgemeldet.  

Im Bereich der Geschichtsdidaktik scheinen sich die Bedingungen aktuell allerdings zu verschlechtern. Die mit 
ihrer besonderen Ausrichtung auch für die Lehramtskandidat*innen wichtige Juniorprofessur wird mit einer 
Laufzeit bis 2023 in den Unterlagen verzeichnet. Zudem entfiel wohl 2019 eine Abordnung, die zuvor der 
Geschichtsdidaktik zugeteilt war. So scheint auch die personelle Ausstattung im Mittelbau gering und sollte 
nach Möglichkeit verbessert werden.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachter/innengremium gibt folgende Empfehlungen:  

Um den Bereich der Geschichtsdidaktik in der Lehre auch weiterhin angemessen vertreten zu können, sollte 
die personelle Situation insbesondere im akademischen Mittelbau nach Möglichkeit verbessert werden.  

 

Teilstudiengang 02 „Pädagogik“ 

Sachstand 

Zur Lehreinheit Erziehungswissenschaft gehören 14 Professuren, darunter eine Tenure Track-Professur. 
Sechs unbefristete Mitarbeiterstellen stehen für Lehre, Studienfachberatung und Institutsmanagement zur Ver-
fügung. Darüber hinaus verfügt die Lehreinheit nach eigenen Angaben über 5,75 wissenschaftliche Qualifika-
tionsstellen und 7,35 weitere befristete Stellen für wissenschaftliches Personal aus Programmmitteln, das in 
der Lehre engagiert ist. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die personelle Ausstattung im Fach Pädagogik ist quantitativ auskömmlich und qualitativ bestens geeignet, 
um das Curriculum umzusetzen. Für die Realisierung der Module AM 1 bis 3 gibt es ein thematisch breit 
aufgestelltes Personal einschließlich hauptamtlich tätiger Professorinnen und Professoren mit einschlägigen 
Denominationen und Forschungs- und Lehrschwerpunkten. Durch Sonderprogramme des Landes konnten die 
vor einiger Zeit bestehenden personellen Engpässe (zumindest aktuell) behoben werden, so dass es möglich 
wurde, die zwischenzeitlich gedrosselte Aufnahmekapazität des Teilstudiengangs zu erhöhen.  

Die im Antrag beschriebene Problematik, dass die personellen Ressourcen für die Sicherung der fachdidakti-
schen Anteile (Module PM 1 und 2) nicht ausreichend sind, konnte zwischenzeitlich gelöst werden. Die beiden 
Module werden weitgehend von der Inhaberin einer akademischen Ratsstelle realisiert, die aufgrund ihrer 
Kompetenz, ihres Engagements und ihrer sehr guten Vernetzung in die Schulpraxis und die zweite Phase 
hohe Wertschätzung bei den Studierenden genießt. Es ist zu begrüßen, dass in der Lehreinheit Möglichkeiten 
gefunden wurden, um die promovierte Stelleninhaberin dahingehend zu entlasten, dass sie in der fachdidak-
tischen Forschung aktiv sein kann. Dies ist besonders wichtig, weil an der RUB gegenwärtig keine Perspekti-
ven auf die Einrichtung einer Professur bestehen.  
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Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

Teilstudiengang 03 „Sozialwissenschaften“ 

Sachstand 

Für den Teilstudiengang „Sozialwissenschaften“ stehen vier Lehrstühle im Bereich der Soziologie, vier im Be-
reich der Politikwissenschaft, drei in der Sozialpsychologie bzw. -anthropologie, zwei in der Sozialökonomik, 
zwei in der Methodenlehre, einem im Bereich der Gender Studies sowie drei Juniorprofessuren (Qualitative 
Methoden, Gesundheitspolitik und Fachdidaktik) zur Verfügung. Die einzelnen Lehreinheiten sollen entspre-
chend ihrem Anteil an der Lehrkapazität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus kommen auch Lehraufträge 
zum Einsatz.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die fachwissenschaftliche Ressourcenausstattung am Standort ist hoch ausdifferenziert und profiliert und hat 
hohes Potenzial; u. a. setzen Lehrstühle zu den Disziplinen Sozialpsychologie/-anthropologie, Sozialökonomik 
oder Gender wichtige thematische Impulse und bilden ein eigenständiges Profil gerade für das Lehramt Sozi-
alwissenschaften. Teilnehmerzahlen in Lehrveranstaltungen können durch örtliche Zulassungsbeschränkun-
gen bzw. darauf reagierende zusätzliche Lehraufträge gegebenenfalls flexibel reguliert werden. 

Das Profil der fachdidaktischen Professur ist überregional in der scientific community und der bildungspoliti-
schen Öffentlichkeit sehr gut sichtbar, eine sehr erfolgreiche Zwischenevaluation ist erfolgt. Akademische Voll-
zeitstellen unterstützen intensiv in der fachdidaktischen Lehre und wurden von den Studierenden ebenfalls als 
sehr positiv in der Verbindung von Praxis und Theorie hervorgehoben. Eine abgeordnete Lehrperson konnte 
für den Themenbereich sprachliche Heterogenität und Inklusion gewonnen werden und ist zuständig für die 
Vorbereitung und Begleitung der Praxissemester. Die Studierenden können sich Themen der Reflexionsar-
beiten im Praxissemester selbst aussuchen. Im Sinne von Transferforschung ist damit begonnen worden, 
Studienprojekte oder Masterarbeiten auch für Außenstehende wie etwa Schulen aufzubereiten und die Ergeb-
nisse zu veröffentlichen.  

Das hochschuldidaktisch sehr anspruchsvolle Team Teaching von Fachwissenschaften und Fachdidaktik im 
Kooperationsmodul ist bei jeweils voller Anrechnung auf das Lehrdeputat langfristig und strukturell gesichert. 
Die zentrale Stellung der sozialwissenschaftlichen Fachdidaktik im Master of Education-Teilstudiengang So-
zialwissenschaften erscheint mit einer Juniorprofessur strukturell nur schwach abgesichert; hier ergibt sich in 
den nächsten Jahren deutliches Entwicklungspotential, das Fakultät und Hochschulleitung berücksichtigen 
sollten, insbesondere durch eine Verstetigung der Professur. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachter*innengremium gibt folgende Empfehlung:  
Die zentrale Stellung der sozialwissenschaftlichen Fachdidaktik im Master of Education-Teilstudiengang So-
zialwissenschaften erscheint mit einer Juniorprofessur strukturell nur schwach abgesichert. Daher wird eine 
Verstetigung der Professur (Tenure Track) empfohlen.  
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II.4.4 Ressourcenausstattung (§ 12 Abs. 3 MRVO) 

Studiengangsübergreifende Bewertung  

Sachstand 

Zur hochschulweiten Ausstattung sowie zur fächerübergreifenden Ressourcenausstattung der Professional 
School of Education mit nicht-wissenschaftlichem Personal, Räumen, IT sowie Lehr- und Lernmitteln siehe 
den Akkreditierungsbericht zur Modellbetrachtung. Die im Bündel enthaltenen Teilstudiengänge greifen auf 
diese Infrastruktur zurück. 

Die jeweilige Fakultät, an der die vorliegenden Teilstudiengänge verortet sind, verfügen über Bibliotheken, 
ergänzend zur Universitätsbibliothek. Hinzu kommen Räumlichkeiten und deren Ausstattung sowie nichtwis-
senschaftliches Personal in den jeweiligen Instituten zur Organisation und Koordination der Studienangebote. 

Hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte zur Darstellung des Sachstands und Bewertung des 
Kriteriums wird auf den Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zu den Bildungswissen-
schaften vom 22.4.2021 verwiesen.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Ausstattung in den drei Fächern ist größtenteils zufriedenstellend und angemessen. Die Fächer sind gut 
ausgestattet und können im Regelfall auf ausreichende Ressourcen zurückgreifen. Ein Desiderat liegt aller-
dings im Bereich der sächlichen Ressourcen des Teilstudiengangs „Geschichte“ vor. Für die Studierenden ist 
die Zugänglichkeit zu einer vielfältigen Auswahl an Geschichtslehrwerken und didaktischen Materialien (aktu-
elle und ältere Ausgaben) wichtig, um die Arbeit mit Schulbüchern reflektiert gestalten zu können. Die unver-
zichtbare Schulbuchanalyse und -kritik sollte beispielsweise über den Vergleich ausgeschärft werden. Beson-
ders sinnvoll wäre die Bereitstellung digitaler Ressourcen, um die Zugänglichkeit auch während des Praxisse-
mesters zu ermöglichen. In den Gesprächen mit den Studierenden wurde zudem deutlich, dass auch in den 
beiden anderen Teilstudiengängen nicht umfassend auf ausreichende digitale Literatur zurückgegriffen wer-
den kann. Die Gutachter*innengruppe empfiehlt daher, für alle drei Teilstudiengänge mehr digitale Lehr- und 
Lernmittel, insbesondere für die Vorbereitung des Praxissemesters, zur Verfügung zu stellen. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachter*innengremium gibt folgende Empfehlungen:  

Es wird empfohlen, mehr digitale Lehr- und Lernmittel, insbesondere für die Vorbereitung des Praxissemes-
ters, in den Fakultätsbibliotheken bzw. in der Universitätsbibliothek zur Verfügung zu stellen. 

 

II.4.5 Prüfungssystem (§ 12 Abs. 4 MRVO) 

Studiengangsübergreifende Bewertung  

Sachstand 

In den vorgelegten Teilstudiengängen kommen den Angaben im Selbstbericht zufolge verschiedene Prüfungs-
formen zum Einsatz, darunter Hausarbeiten, Klausuren oder Projektberichte. 

Der Teilstudiengang „Geschichte“ umfasst drei Module. Module I und II kombinieren die Fachdidaktik und die 
Fachwissenschaft auch in ihren Prüfungen. So wird in Modul I eine kombinierte Hausarbeit geschrieben, bei 
der zwei Drittel auf die Bearbeitung eines fachwissenschaftlichen Themas entfallen, welches im letzten Drittel 
didaktisiert werden soll. Die kombinierte mündliche Prüfung in Modul II besteht zu jeweils 50 % aus 
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didaktischen und fachwissenschaftlichen Anteilen. In Modul III ist ein begleitend zum Praxissemester durch-
geführtes geschichtsdidaktisches Studienprojekt (Forschendes Lernen) als Modulabschlussprüfung vorgese-
hen.  

Die Wahlpflichtmodule im Teilstudiengang „Pädagogik“, von denen eines zu wählen ist, werden jeweils mit 
einer Hausarbeit abgeschlossen. Das Pflichtmodul „Rahmenbedingungen und Didaktik des Unterrichtsfaches 
Pädagogik“ schließt mit einer Klausur, das andere Pflichtmodul „Analyse, Planung und Entwicklung von Pä-
dagogikunterricht“ mit einem Projektbericht und einem Kolloquium ab.  

Der Teilstudiengang „Sozialwissenschaften“ gliedert sich in die Pflichtmodule „Fachdidaktische Theorie, Eva-
luation und Unterrichtsforschung im sozialwissenschaftlichen Unterricht“, „Fachdidaktische Transformation 
ausgewählter fachwissenschaftlicher Inhalte“, „Zentrale Inhalts- und Problemfelder des sozialwissenschaftli-
chen Unterrichts“ und „Fachdidaktische Transformation ausgewählter fachwissenschaftlicher Inhalte“ sowie 
das Abschlussmodul. Zusätzlich ist ein Begleitmodul zum Praxissemester vorgesehen. Als Prüfungsformen 
sind Hausarbeiten, ein Forschungsbericht aus dem Praxissemester und die mündliche Vorstellung einer im 
Modul entwickelten Unterrichtsreihe vorgesehen.  

Hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte zur Darstellung des Sachstands und Bewertung des 
Kriteriums wird auf den Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zu den Bildungswissen-
schaften vom 22.4.2021 verwiesen.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Prüfungsgestaltung für das Fach Geschichte wurde seit der letzten Reakkreditierung deutlich verbessert. 
Sie trägt zur Kompetenzentwicklung und zur Studierbarkeit bei. Überzeugend scheint auch die Termingestal-
tung in den Prüfungsverfahren, die nach Aussagen der Studierenden zur Entzerrung der Prüfungslast um das 
Praxissemester beitragen. Besonders positiv zeigt sich hier die Umsetzung der konsequenten Verknüpfung 
von Fachwissenschaft und Fachdidaktik. 

Die vorgesehenen Prüfungen für den Teilstudiengang „Pädagogik“ sind durchgehend modulbezogen konzipiert. 
Sie weisen eine angemessene Variation in den Formen auf und sind geeignet, um die angestrebten Kompeten-
zen zu überprüfen. Für die im Praxissemester zu erwerbenden Kompetenzen der Planung, Durchführung und 
Analyse von Unterricht und für das forschende Lernen sind passende Prüfungsformate vorgesehen.  

Die unterschiedlichen Prüfungsformen, die im Teilstudiengang „Sozialwissenschaften“ eingesetzt werden, sind 
angemessen, um den Kompetenzerwerb der Studierenden angemessen überprüfen zu können. Auch die Vor-
bereitung und Begleitung des Praxissemesters sind überzeugend umgesetzt. Die Prüfungsanforderungen sind 
transparent und überwuchern nicht das fachliche Studium. Die getroffenen Schwerpunktsetzungen für die 
Masterarbeit (Bezug Schule, Fachdidaktik) erscheinen sinnvoll. Die Prüfungsformate sind vielfältig. 

Die Auflage aus der Erstakkreditierung, nur eine Prüfung pro Modul vorzusehen, wurde umgesetzt. Die Rück-
meldungen zur Prüfungsgestaltung von Seiten der Studierenden sind positiv. Durch ein intensives Beratungs-
system können eventuelle Probleme individuell gut gelöst werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
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II.4.6 Studierbarkeit (§ 12 Abs. 5 MRVO) 

Studiengangsübergreifende Bewertung  

Sachstand 

Für die Beratung der Studierenden in den im Bündel enthaltenen Teilstudiengängen stehen neben den zent-
ralen Einrichtungen Studienfachberatungen zur Verfügung. Die zentralen Dokumente zu den Teilstudiengän-
gen werden den Studierenden über das Internet zur Verfügung gestellt. Die Einschätzung des zu erwartenden 
Workloads für die jeweiligen Module wird laut Selbstbericht im Rahmen des Qualitätssicherungssystems der 
Ruhr-Universität regelmäßig überprüft und bei Bedarf korrigiert. Als Grundlage hierfür nennt die RUB die kon-
tinuierlich stattfindenden Lehrevaluationen sowie die in der Regel mindestens einmal im Semester angesetz-
ten Fachbereichstreffen. Die Studierenden haben die Möglichkeit die wöchentlichen Sprechstunden der Stu-
dienfachberatung sowohl in der Vorlesungs- als auch in der vorlesungsfreien Zeit zu nutzen oder sich online 
bei auf Informationsseiten der Studienfachberatungen zu informieren.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Teilstudiengänge sind grundsätzlich studierbar und können in der Regelstudienzeit abgeschlossen wer-
den. Für die in den Studienstatistiken sichtbaren Überschreitungen der Regelstudienzeit nennt die Hochschule 
plausible und individuelle Gründe der Studierenden wie Erwerbstätigkeiten zur Sicherstellung des Lebensun-
terhalts. Organisatorische Probleme konnten die Gutachterinnen und Gutachter nicht feststellen. 

Überschneidungsfreies Studieren ist weitestgehend möglich. Einige Überschneidungen sind aufgrund der 
Menge der möglichen Kombinationsfächer nicht auszuschließen. Hier bietet die Universität aber Beratungs-
möglichkeiten an und ist bemüht zeitliche Kollisionen zu vermeiden bzw. individuelle Lösungen für die Studie-
renden zu finden. Die Studierenden fühlen sich durch die Lehrenden in ihrer Studienorganisation gut beraten 
und unterstützt, insbesondere hinsichtlich beruflicher Perspektiven.  

Die Prüfungsdichte ist in einem Normalmaß angesiedelt. Jedoch zeigte sich, dass sich die Studierenden in 
einigen Fächern beim Übergang zum Praxissemester einer hohen Prüfungslast ausgesetzt sehen, da Prü-
fungsleistungen vorhergehender Semester in den Beginn des Praxissemesters fallen. Wünschenswert wäre 
daher eine Flexibilisierung des Prüfungssystems, die in einigen Fächern bereits gelebt wird, um die Studie-
renden an dieser Stelle zu entlasten.  

Positiv sind Art und Umfang der Evaluierungen der Lehrveranstaltungen. Evaluationsergebnisse und Rück-
meldungen der Studierenden fließen kontinuierlich in die Weiterentwicklung der Teilstudiengänge ein. Sie 
zeigten, dass die Überschreitungen der Regelstudienzeiten nicht in einem zu hohen Workload begründet lie-
gen. Kennzahlen zu Studiendauer, eventuellen Abbrüchen etc. werden in der Qualitätssicherung der Fakultä-
ten, die die vorliegenden Teilstudiengänge anbieten, in angemessener Form in die Diskussionen einbezogen.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.4.7 Besonderer Profilanspruch (§ 12 Abs. 6 MRVO) 

Die Aspekte, die sich aus dem besonderen Profilanspruch „Lehrerbildung“ ergeben, werden unter § 13 (2) 
und (3) dargestellt und bewertet.  

 



Akkreditierungsbericht: Ruhr-Universität Bochum, Bündel „Geisteswissenschaften 2“ (M.Ed.) 
 
 

 

 
33 / 56 

II.5 Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge (§ 13 MRVO) 

II.5.1 Aktualität der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen 

Die Studiengänge entsprechen den Anforderungen gemäß § 13 Abs. 1 MRVO. 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte 

Hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte zur Darstellung des Sachstands und Bewertung des 
Kriteriums wird auf den Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zu den Bildungswissen-
schaften vom 22.4.2021 verwiesen.  

b) Studiengangsspezifische Bewertung 

Teilstudiengang 01 „Geschichte“ 

Sachstand 

Die Aktualität und Adäquanz der didaktisch-methodischen Ansätze im Teilstudiengang „Geschichte“ soll durch 
verschiedene Instrumente gewährleistet werden. Dazu gehören die regelmäßige Evaluation der Lehrveran-
staltungen durch die Studierenden und eine nach eigenen Angaben kontinuierliche Reflexion von Veranstal-
tungsformaten in der Institutskommission Lehre. Neben den Forschungsaktivitäten der Professuren und ihrer 
jeweiligen transnationalen/internationalen Ausrichtung sollen internationaler Forschungsdiskurse in allen Teil-
disziplinen berücksichtigt werden.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Für das Fach Geschichte kann bestätigt werden, dass der Teilstudiengang im Hinblick auf die Geschichtswis-
senschaft, die Geschichtsdidaktik und die Praxisbegleitung den aktuellen Anforderungen entspricht. Dies gilt 
im Hinblick auf die Methoden, die Zentralkategorien und die gewählten Zugänge. Der Übergang vom Bachelor- 
zum Masterstudiengang im Sinne des Y-Modells wurde weiter durchstrukturiert und eine deutliche Verbesse-
rung im Hinblick auf die Verzahnung der verschiedenen Phasen in der Lehrer*innenbildung und Ausbildungs-
segmente erzielt. Die Verbindung von erster und zweiter Ausbildungsphase, insbesondere im Zusammenhang 
mit dem Praxissemester, wurde im vergangenen Akkreditierungszeitraum weiter ausgebaut. Hierzu sind re-
gelmäßige Evaluationen vorgesehen.  

Die Entwicklungen im Fach werden national wie international angemessen berücksichtigt. Dies lässt sich am 
Beispiel Digitalisierung und digitales Lernen aufzeigen. Auch die Themenbereiche Inklusion und Heterogenität 
sind Bestandteil der Lehre und als solche im Curriculum ausgewiesen. Die aktuellen Entwicklungen werden bei 
den fachlichen Lernergebnissen und bei der didaktischen Konzeption und Reflexion angemessen berücksichtigt. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

Teilstudiengang 02 „Pädagogik“ 

Sachstand 

In allen fachwissenschaftlichen Modulen des Teilstudiengangs „Pädagogik“ sollen Ergebnisse internationaler 
Fachliteratur im Bereich der Theoriebildung und Forschung nach eigenen Angaben thematisiert werden. Die 
Integration internationaler Perspektiven in die fachdidaktische Lehre befand sich zum Zeitpunkt der Erstellung 
des Selbstberichts im Aufbau, da das Schulfach Pädagogik im allgemeinbildenden Schulwesen in Deutschland 
nur in wenigen Bundesländern angeboten wird. Der bilaterale fachdidaktische Austausch hat vor zwei Jahren 
mit der Gründung des Internationalen Forums „Fachdidaktik Pädagogik und Psychologie“ (IFFPP) begonnen. 
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Über die entstehenden Kooperationen sollen Anstöße für international vergleichende Perspektiven in der fach-
didaktischen Lehre entstehen und die Realisierung internationaler fachdidaktischer Tagungen und Perspekti-
ven für Auslands-Studienaufenthalte der Studierenden soll ermöglicht werden.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gestaltung des Teilstudiengangs „Pädagogik“ berücksichtigt den aktuellen Erkenntnis- und Diskussions-
stand der Erziehungswissenschaft in ihren relevanten Teildisziplinen. Die Modulbeschreibungen betonen die 
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Theorieansätzen, interdisziplinären Referenzsystemen und Zugän-
gen und dem neuesten Forschungsstand des Fachs. Die im Antrag erläuterten Veränderungen in den fach-
wissenschaftlichen Modulen AM 1 und 3, die auf eine stärkere Berücksichtigung der Schwerpunkte der schu-
lischen Curricula im Unterrichtsfach Pädagogik abzielen, sind sinnvoll und werden auch von den Studierenden 
positiv bewertet.  

Die Weiterentwicklung der fachdidaktischen Module PM 1 und PM 2 zielt auf eine Ausschärfung des in den 
letzten Jahren in der Lehrerbildungsforschung nochmals intensiv diskutierten Theorie-Praxis-Verhältnisses ab 
und berücksichtigt den Forschungsstand, etwa zum forschenden Lernen, zur Entwicklung von professionsbe-
zogenen Reflexionskompetenzen und zum Lernen im Praxissemester. Es wurden dabei sowohl die Hinweise 
der vorhergehenden Reakkreditierung als auch die Erfahrungen von Lehrenden und Studierenden mit dem 
bisherigen Konzept produktiv aufgegriffen. Seitens der Studierenden wurde u. a. die aktuelle Auswahl der 
Studieninhalte, die gelungene Verknüpfung von Theorie und Praxis und die Vielzahl an professionalisierenden 
Reflexionsgelegenheiten sehr positiv hervorgehoben.  

Für die Fachdidaktik des Unterrichtsfachs Pädagogik gibt es nur eine kleine scientific community aufgrund der 
geringen Verbreitung des Unterrichtsfaches (nur in NRW und Brandenburg). Hier ist das berichtete Bemühen 
um Vernetzung, auch international, wichtig. Zu begrüßen ist das Bestreben, auch die Studierenden über kurz-
zeitige Auslandsaufenthalte einzubeziehen.  

Mit Inklusion und Digitalisierung werden im Teilstudiengang „Pädagogik“ zwei neuere Entwicklungen im Schul-
bereich dezidiert aufgegriffen, im Fall der Inklusion bleibt ihre konkrete Ausgestaltung auf curricularer Ebene 
jedoch zu vage (siehe den nachfolgenden Abschnitt „Lehramt“). Digitalisierung und auch Themen der Inklusion 
werden als fachlicher Inhalt im Studium in den einzelnen Modulen ausgewiesen, aber auch als Gestaltungs-
prinzipien der Lehre genutzt (diversitätssensible Gestaltung, Nutzung digitaler Formate).  

Es ist ersichtlich, dass in den letzten Jahren aktuelle inhaltliche und hochschuldidaktische Entwicklungen auf-
gegriffen wurden und die Kooperationen mit der zweiten Phase insbesondere im Zusammenhang mit dem 
Praxissemester ausgebaut werden konnten. Es sind regelmäßige Evaluationen verbindlich vorgesehen. Für 
die Auswertung und Ableitung von Schlussfolgerungen gibt es etablierte Strukturen (Modulkonferenzen, Stu-
dienbeiräte).  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist nicht erfüllt. 

Zur Auflage siehe § 13 (2) und (3) 

 

Teilstudiengang 03 „Sozialwissenschaften“ 

Sachstand 

Im Rahmen der Lehrberichtserstattung des Teilstudienganges „Sozialwissenschaften“ werden die fachlich-
inhaltliche Gestaltung und die methodisch-didaktischen Ansätze des Curriculums nach Angaben der Hoch-
schule kontinuierlich überprüft und weiterentwickelt. Lehrende und Lernende tauschen sich beispielsweise 
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zum Tag der Lehre im Rahmen eines institutionalisierten Dialoges aus oder bearbeiten im Rahmen eines 
sogenannten Qualitätszirkels als ausgewählte spezifische Themen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Das Studienprogramm des Teilstudiengangs „Sozialwissenschaften“ entspricht den aktuellen Anforderungen 
und ist entsprechend aktueller sozialwissenschaftlicher Entwicklungen aufgestellt und als solches in der Lage, 
aktuelle gesellschaftliche Problemlagen (Politikfelder/Policies) wie etwa Fragen einer Pandemie oder der 
Klimapolitik entsprechend wechselnden Anforderungen von Bildungsplänen oder Interessenlagen der Studie-
rendenschaft flexibel aufzunehmen. Die interdisziplinäre Verzahnung der fachwissenschaftlichen und fachdi-
daktischen Zusammenarbeit ist der größte Vorteil der Fakultät. 

Im Bereich von Heterogenitätsfragen und Diversity ist das Curriculum sehr innovativ aufgestellt und wird über-
regional auch als solches wahrgenommen. Die Entwicklungen im Fach werden national wie international an-
gemessen berücksichtigt. Ausweislich der internationalen Ausrichtung der beteiligten Disziplinen Politikwis-
senschaft, Soziologie und Volkswirtschaftslehre ist die forschungsorientierte Lehre international ausgerichtet. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.5.2 Lehramt 

Studiengangsübergreifende Bewertung 

Sachstand 

Das Modell an der Ruhr-Universität Bochum sieht entsprechend den nordrhein-westfälischen Landesvorgaben 
vor, dass zwei Fachwissenschaften und Bildungswissenschaften sowohl im Bachelor- als auch im Masterstu-
dium studiert werden, dass schulpraktische Studien bereits im Bachelorstudium absolviert werden und dass 
das Studium gezielt auf das (in Bochum angebotene) Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen vorbereitet, 
wie im Gutachten zur Modellbetrachtung näher erläutert wird. 

Grundlage für die im Bündel enthaltenen lehrerbildenden Teilstudiengänge sind nach Angaben der RUB die 
Vorgaben des Landes Nordrhein-Westfalens für die Lehrerbildung sowie die KMK-Standards für die Fächer. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Das Studienangebot der Ruhr-Universität Bochum in den Teilstudiengängen „Geschichte“, „Pädagogik“ und 
„Sozialwissenschaften“ erfüllt grundsätzlich sowohl die ländergemeinsamen Anforderungen für die Lehrer*in-
nenausbildung als auch die Vorgaben des Lehrerausbildungsgesetzes (LABG) und der Lehramtszugangsver-
ordnung (LZV) des Landes Nordrhein-Westfalen. In den Modulbeschreibungen aller drei Teilstudiengänge war 
jedoch zunächst die gemäß LZV vorgeschriebene Behandlung inklusionsorientierter Fragestellungen im Um-
fang von 5 CP nicht transparent verortet. Die im Laufe des Verfahrens nachgereichten Unterlagen der Hoch-
schule zeigen, dass in den Fächern Sozialwissenschaften und Geschichte die vorgenommenen Ergänzungen 
eine sinnvolle inhaltliche Konkretisierung der Inklusionsleistungen und -kompetenzen darstellen. Weniger gut 
gelöst wurde dies im Fach Pädagogik. Hier ist lediglich von einer „Auseinandersetzung mit Aspekten von In-
klusion“ die Rede, somit fehlen hier nach wie vor der Bezug zu Kompetenzorientierung und die inhaltliche 
Festlegung. Die Leistungspunkte zur Inklusion sollten für die Studierenden in Form von Leistungspunkten 
übersichtlich und transparent ausgewiesen werden. Daher ist nicht nachvollziehbar, weshalb die formale Aus-
weisung der Leistungspunkte für den Bereich Inklusion im Fließtext erfolgt und nicht wie sonst üblich im Kopf 
des Übersichtsrasters der Modulbeschreibungen. 
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Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist nicht erfüllt. 

Das Gutachter*innengremium schlägt folgende Auflage vor:  

Für den Teilstudiengang „Pädagogik“ muss die Verortung des nach den Vorgaben des LABG NRW obligatori-
schen Anteils von 5 CP im Bereich Inklusion im Modulhandbuch transparent ausgewiesen werden. 

 

II.6 Studienerfolg (§ 14 MRVO) 

Studiengangsübergreifende Bewertung 

Sachstand 

Die Ruhr-Universität fasst das systematische Qualitätsmanagement in Lehre und Studium nach eigenen An-
gaben als diskursiven Prozess auf. Die einzelnen Instrumente der Evaluation wie bspw. studentische Veran-
staltungsbewertung, Befragung von Studierenden und Ehemaligen sowie Lehrberichte werden im Modellan-
trag erläutert.  

Die (Teil-) Studiengänge unterliegen nach Darstellung der Hochschule einem kontinuierlichen Monitoring unter 
Beteiligung von Studierenden und Absolvent*innen im Rahmen von Befragungen. Die Ergebnisse werden bei 
der Lehrberichtserstellung in den Gremien der jeweiligen Fakultät diskutiert und es werden nach Darstellung 
der Ruhr-Universität bei Bedarf Maßnahmen ergriffen.  

Die Überarbeitung der fachspezifischen Bestimmungen erfolgt auf Initiative der Studierenden oder Lehrenden, 
die diese im zuständigen Studienbeirat diskutieren, der paritätisch mit Studierenden und Lehrenden besetzt 
ist. Die Änderungen werden anschließend nach einem Konsens dem Fakultätsrat vorgelegt. Abschließend 
muss das School Board der PSE über die Änderungswünsche entscheiden.  

Das hochschulweite Qualitätssicherungssystem der Ruhr-Universität Bochum wird im Akkreditierungsbericht zur 
Modellbetrachtung dargestellt und bewertet. Dabei wurden auch zentrale Ergebnisse der Qualitätssicherung be-
rücksichtigt, die für den kombinatorischen Studiengang in seiner Gesamtheit gelten. Die begutachteten Fächer 
beteiligen sich an den an der RUB etablierten Qualitätssicherungsmaßnahmen und sind nach eigenen Angaben 
in den fakultätsinternen und über die PSE moderierten Diskurs des Qualitätsmanagements insofern involviert, 
als dass die regelmäßigen Studierenden- und Absolventenbefragungen fachspezifisch ausgewertet werden. Er-
gebnisse der Befragungen und auch der regelmäßig obligatorisch für alle Lehrveranstaltungen stattfindenden 
Evaluationen sollen zur Weiterentwicklung der Studienfachstruktur, des Curriculums und zur Überprüfung der 
Studierbarkeit und des Studienerfolgs zu Rate gezogen und in den jeweiligen Institutsgremien sowie in den 
Fachbereichssitzungen diskutiert werden. Das für alle Lehramtsfächer über die PSE gesteuerte Instrument der 
regelmäßigen Lehrberichterstattung trägt laut Selbstbericht ebenfalls zur Qualitätssicherung bei und zeigt mittels 
der Auswertung der Absolventenbefragungen Bereiche auf, die u. U. den Studienerfolg und die Studierbarkeit 
negativ beeinflussen könnten, so dass zeitnah Maßnahmen beschlossen werden können.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Das Monitoring und Qualitätsmanagement in allen vorliegenden Teilstudiengängen enthält einschlägige, von der 
jeweiligen Fakultät und der Professional School of Education koordinierte Instanzen und Maßnahmen wie 
Lehrevaluation, Lehrberichterstattung sowie Studierenden- und Absolventenbefragungen. Der Workload wurde 
von den Studierenden rundweg als angemessen bezeichnet. Der Studienerfolg wird regelmäßig überprüft und 
umfassend dokumentiert und eine Lehrveranstaltungsevaluation wird semesterbezogen durchgeführt. Die Stu-
dierenden werden in die Prozesse einbezogen und die Ergebnisse an sie zurückgekoppelt. Die Evaluationser-
gebnisse und statistischen Zahlen geben zugleich Auskunft über die Studierbarkeit der (Teil-) Studiengänge.  
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Von den Studierenden vereinzelt geschilderte Probleme mit Überschneidungen von Lehrveranstaltungen be-
wegen sich ebenso in einem fachtypischen Rahmen und wurden glaubhaft als individuell lösbar dargestellt. 
Die Gutachter*innen zeigen sich mit den Prozessen sehr zufrieden. Die Zahlen stellen auch die Studierbarkeit 
des Lehtamts-Masterstudiengangs insgesamt sowie der hier betrachteten Teilstudiengänge im Einzelnen dar. 
Jedoch können eine Vielzahl von Studierenden ihr Studium nicht in der Regelstudienzeit abschließen. Die 
Hochschule nennt hierfür plausible und individuelle Gründe der Studierenden (siehe auch den Abschnitt II.4.6).  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.7 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 MRVO) 

Studiengangsübergreifende Bewertung 

Sachstand 

Die übergreifenden Konzepte zur Förderung von Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit der RUB 
werden im Akkreditierungsbericht zur Modellbetrachtung dokumentiert und bewertet.  

In den begutachteten Fächern werden ergänzend dazu Kustos, Studienberatung bzw. Studienbüros als zent-
rale und erste Ansprechpartner*innen für Studierende mit Einschränkungen genannt, deren Aufgabe es u. a. 
ist gemeinsam mit Betroffenen und Prüfenden sowie ggf. auch mit den Schwerbehindertenbeauftragten der 
RUB passende Lösungen zur Sicherstellung des Nachteilsausgleichs zu finden. Auch für Studierende mit 
Kind(ern) oder pflegebedürftigen Angehörigen werden laut Selbstbericht, passend zur jeweiligen Situation, 
Härtefallregelungen entwickelt und umgesetzt, z. B. durch Splittung oder Kompensation des zu erbringenden 
Auslandsaufenthalts.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Der Rahmenplan der Ruhr-Universität Bochum regelt hochschulweit die Strategien und konkreten Maßnah-
men für Chancengleichheit und Gleichstellung. Die Studierendenzahlen mit Ausweisung des Frauenanteils 
zeigen einen unterschiedlichen Befund in den Teilstudiengängen auf und spiegeln die Frage der Attraktivität 
des jeweiligen Teilstudiengangs für die verschiedenen Geschlechter. In allen Fächern sorgen Gleichstellungs-
beauftragte dafür, dass der Gleichstellungsplan der Universität umgesetzt wird. 

Im Teilstudiengang „Geschichte“ und mit minimalen Einschränkungen auch im Fach Sozialwissenschaften 
lassen die Zahlen ein relativ ausgewogenes Verhältnis erkennen. In Fach Pädagogik ist der Frauenanteil sehr 
hoch, so dass die laut Rahmenplan vorgesehenen Maßnahmen, die auf eine Akzeptanz des Teilstudiengangs 
bei allen Geschlechtern abzielen, einbezogen werden sollten, auch wenn sich hier gesamtgesellschaftlich ge-
prägte Rollenbilder spiegeln, die durch Studienberatung und Öffentlichkeitsarbeit im Teilstudiengang nur in 
geringem Maße zu beeinflussen sind.  

Die Hochschule gibt in den Antragsunterlagen an, sich zukünftig noch mehr für die Verbesserung der Studien-
bedingungen für Studierende mit Kindern oder mit Pflegeaufgaben einzusetzen, wobei bereits Hilfestellungen 
in den Prüfungsordnungen verankert wurden (Bearbeitungszeit für Seminararbeiten, Versäumnisse bei der 
Teilnahme etc.). Die bereits vorhandenen Maßnahmen sind zudem angemessen.  

Frauen sind bei den Professuren in den drei Fächern noch unterrepräsentiert, insofern wird auf den Rahmen-
plan Gleichstellung 2020–24 verwiesen, damit die Strategien zur Erreichung der paritätischen Besetzungen 
umgesetzt werden, um den Frauenanteil in der Lehre perspektivisch zu erhöhen.  
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Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachter*innengremium gibt folgende Empfehlungen:  

Langfristig sollte eine Erhöhung des Frauenanteils im Bereich der Professuren in allen drei vorliegenden Teil-
studiengängen angestrebt werden. Der Rahmenplan Gleichstellung benennt dazu die wichtigen Maßnahmen, 
die den Fächern bei der Umsetzung helfen. 
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III. Begutachtungsverfahren 

Wegen der Reise- und Versammlungsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie konnte keine Bege-
hung vor Ort stattfinden. Entsprechend dem Beschluss des Vorstands der Stiftung Akkreditierungsrat vom 
10.03.2020 wurde die Begutachtung in Absprache mit den Beteiligten virtuell durchgeführt. Dabei wurden auf 
Seiten der Ruhr-Universität Bochum alle unter 4.2 genannten Gruppen in die Befragung durch das Gutach-
ter*innengremium eingebunden. Die Räumlichkeiten und die sächliche Ausstattung wurden im Selbstbericht 
dokumentiert. 

Die Begutachtung erfolgte gemäß § 11 LABG NRW unter Mitwirkung eines Vertreters des Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen.  

Im Akkreditierungsbericht findet sich das Kapitel II.2 mit Informationen zum betrachteten Kombinationsmodell 
vor dem Hintergrund der landesspezifischen Regelungen. 

 

III.1 Rechtliche Grundlagen 

Akkreditierungsstaatsvertrag 

Verordnung zur Regelung des Näheren der Studienakkreditierung in Nordrhein-Westfalen vom 25.01.2018 

Gesetz über die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lehrerausbildungsgesetz – LABG) vom 
12.05.2009 i. d. F. vom 23.09.2020 

Ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der Lehrer-
bildung (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.10.2008 i. d. F. vom 16.05.2019) 

 

III.2 Gutachtergruppe 

Hochschullehrerinnen / Hochschullehrer 

 Prof. Dr. Meike Hensel-Grobe, Johannes Gutenberg Universität Mainz, Historisches Seminar, Ge-
schichtsdidaktik 

 Prof. Dr. Tilman Grammes, Universität Hamburg, Fakultät Erziehungswissenschaft 

 Prof. Dr. Ingrid Kunze, Universität Osnabrück, Institut für Erziehungswissenschaft 

Gemäß § 11 LABG NRW unter Mitwirkung von:  

 RSD‘in Beatrix Menge, Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Arbeitsbe-
reich Qualitätssicherung und -entwicklung des Landesprüfungsamtes für Lehrämter an Schulen. 

Studierender 

 Benjamin Riepegerste, Student der Universität Paderborn  
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IV. Datenblatt 

IV.1 Daten zum Studiengang zum Zeitpunkt der Begutachtung 

IV.1.1 Teilstudiengang „Geschichte“ 
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IV.1.2 Teilstudiengang „Pädagogik“ 

 

 



Akkreditierungsbericht: Ruhr-Universität Bochum, Bündel „Geisteswissenschaften 2“ (M.Ed.) 
 
 

 

 
47 / 56 

 



Akkreditierungsbericht: Ruhr-Universität Bochum, Bündel „Geisteswissenschaften 2“ (M.Ed.) 
 
 

 

 
48 / 56 

 



Akkreditierungsbericht: Ruhr-Universität Bochum, Bündel „Geisteswissenschaften 2“ (M.Ed.) 
 
 

 

 
49 / 56 

 



Akkreditierungsbericht: Ruhr-Universität Bochum, Bündel „Geisteswissenschaften 2“ (M.Ed.) 
 
 

 

 
50 / 56 

 

 

  



Akkreditierungsbericht: Ruhr-Universität Bochum, Bündel „Geisteswissenschaften 2“ (M.Ed.) 
 
 

 

 
51 / 56 

IV.1.3 Teilstudiengang „Sozialwissenschaft“ 
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IV.2 Daten zur Akkreditierung 

Vertragsschluss Hochschule – Agentur: 9.1.2020 

Eingang der Selbstdokumentation: 30.7.2020 

Zeitpunkt der Begehung: 16./17.6.2021 

Personengruppen, mit denen Gespräche geführt 
worden sind: 

Hochschulleitung 

Fakultätsleitungen 
Studiengangsverantwortliche, Lehrende 

Mitarbeiter/innen zentraler Einrichtungen 

Studierende 

 

IV.2.1 Kombinationsstudiengang Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (M.Ed.) 

Erstakkreditiert am: 

Begutachtung durch Agentur: 

18.8.2008 bis 30.9.2013 

Re-akkreditiert (1): 

Begutachtung durch Agentur: 

Von 30.9.2013 bis 30.9.2020 

 

Außerordentliche Fristverlängerung aufgrund der 
Corona-Pandemie 

Von 30.9.2020 bis 31.3.2022 
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